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Abstract 

Im Hinblick auf die künftige Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft 

und dem aktuell diskutierten, potentiellen Fachkräftemangel gewinnt die 

berufliche Weiterbildung an Bedeutung. Neben kürzeren Maßnahmen spie-

len verstärkt auch längerfristig angelegte Qualifizierungen eine Rolle. 

Denn nur diese ermöglichen das Nachholen eines höheren Schul- oder 

Ausbildungsabschlusses, den Abschluss eines Hochschulstudiums oder 

Meisterlehrganges. Widmet sich ein Beschäftigter für einen längeren Zeit-

raum seiner Qualifizierung, steht er im Geschäftsablauf nicht zur Verfü-

gung, es kommt durch seine Abwesenheit zu Arbeitsausfall. Die Unter-

nehmen stehen vor der Aufgabe, den Ausgleich der entfallenden Arbeits-

zeit zu organisieren. Hieraus können positive Wirkungen auf dem Arbeits-

markt entstehen, vor allem kurzfristig. Unternehmen könnten für die Zeit 

der Abwesenheit unter anderem neue Mitarbeiter zur Vertretung einstellen 

oder gegebenenfalls auf anstehende Entlassungen verzichten. Vor Beginn 

der Weiterbildung muss eine Vereinbarung zwischen Beschäftigtem und 

Unternehmen nicht nur hinsichtlich der potentiellen Kostenaufteilung ge-

troffen werden, sondern ebenfalls zur Legitimation der angestrebten Wei-

terbildungszeit. Zur Vereinheitlichung diesbezüglicher Absprachen könnten 

Lernzeitkonten als betriebliches Instrument zur Verknüpfung von Arbeits- 

und Weiterbildungszeit dienen. Der betriebliche Nutzen von Lernzeitkon-

ten wird im Bericht herausgearbeitet und die Einstellung der Unternehmen 

untersucht. 

Den Betrieben sollte an einer stetigen und intensiven Weiterbildung ihrer 

Mitarbeiter gelegen sein. Der vorliegende Forschungsbericht beschäftigt 

sich mit den Einschätzungen deutscher Betriebe bezüglich langfristiger 

Weiterbildungsmaßnahmen und deren Förderung sowie mit flankierenden 

Aspekten der Arbeitszeit. Die vorliegenden Ergebnisse resultieren aus der 

Betriebsbefragung des IAB zum Gesamtwirtschaftlichen Stellenangebot 

aus dem Jahr 2005, die sich neben ihrem Hauptthema mit ausgewählten 

Schwerpunktthemen befasst. Ein Schwerpunkt war die Förderung länger-

fristiger beruflicher Weiterbildung durch die Betriebe. 
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1 Einleitung 
Bildungsinvestitionen sind unabdingbare Voraussetzung für den Erhalt und 

die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit eines Landes. Dies betrifft 

nicht nur Investitionen in die Schul- oder Erstausbildung (siehe dazu die 

Diskussionen über die PISA-Studien), sondern auch Investitionen in den 

Bildungsstand der bereits Erwerbstätigen. Vor allem die betriebliche und 

außerbetriebliche Weiterbildung gewinnt aufgrund des raschen strukturel-

len Wandels und der zunehmenden Flexibilität der Arbeitswelt sowie der 

damit verbundenen Anforderungen an die Beschäftigten immer mehr an 

Bedeutung. Erfolgreiche Weiterentwicklung im Berufsleben ist inzwischen 

untrennbar mit der permanenten Entfaltung von Wissen und Fähigkeiten 

verbunden. Dies kann berufsfachliche Kenntnisse betreffen, aber auch 

Kommunikations- oder Teamfähigkeit, Fremdsprachenkenntnisse und vie-

les andere mehr. 

Weiterbildung ist aber auch für die Personengruppen wichtig, die derzeit 

keinen Zugang zum Arbeitsmarkt haben, weil sie arbeitslos sind oder sich 

beispielsweise der Erziehung von Kindern oder der Pflege von Familienan-

gehörigen widmen. Sie muss deshalb für jedermann zugänglich sein (vgl. 

OECD 1996: 21). Je geringer die Ausgangsqualifikation einer Person ist 

(gerade bei Langzeitarbeitslosen ist dies häufig der Fall, hier gibt es be-

sonders viele Personen ohne Schul- oder Berufsabschluss)1 und je länger 

die Phasen von Erwerbslosigkeit dauern, desto schwieriger ist ein Wieder-

einstieg in den Arbeitsmarkt, denn ehemals vorhandenes Wissen geht ver-

loren und die Attraktivität für potentielle Arbeitgeber sinkt. Dieser schlei-

chende Prozess kann durch gezielte Weiterbildungsmaßnahmen in Phasen 

der Erwerbslosigkeit verhindert oder zumindest verlangsamt werden. 

Über die notwendige Intensivierung und Ausdehnung der beruflichen Wei-

terbildung besteht inzwischen weitgehend Konsens. Dabei kann entweder 

die Häufigkeit der Teilnahme an kürzeren Weiterbildungen erhöht oder die 

Dauer der Maßnahmen verlängert werden. Allerdings besteht vielfach Un-

einigkeit hinsichtlich Art, Zeitpunkt und Dauer sowie Finanzierung der 

Maßnahmen, insbesondere weil Erträge der Weiterbildung auch außerhalb 

                                                 
1 Im IV. Quartal 2005 hatten ca. 59% aller Arbeitslosen im Rechtskreis SGB II in West-

deutschland und ca. 33% in Ostdeutschland keinen Berufsabschluss. (Quelle: Statistik 
der Bundesagentur für Arbeit). 
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des Betriebes anfallen können. Dies kann bei berufsfachlichen Weiterbil-

dungen der Fall sein, z. B. wenn der Arbeitnehmer die erworbenen Kennt-

nisse in ein anderes Unternehmen mitnimmt, aber auch bei berufsferneren 

Weiterbildungen, von denen der Arbeitnehmer auch privat profitiert. Bil-

dungsinvestitionen sind aber zur Sicherung des ökonomischen Erfolges vor 

allem für die Unternehmen von großer Bedeutung. Sie müssten deshalb in 

besonderem Maße zur Förderung der beruflichen Weiterbildung ihrer Be-

schäftigten beitragen. 

Ein Disput besteht hinsichtlich der Verteilung der zusätzlichen Kosten und 

Lernzeiten zwischen Unternehmen und Beschäftigten. Zumindest bezüg-

lich des zeitorganisatorischen Dilemmas bieten Lernzeitkonten einen Lö-

sungsansatz. Diese können als besondere Variante von Arbeitszeitkonten 

angesehen werden, auf denen Zeitelemente aus diversen Quellen ange-

sammelt und später als Lernzeit für berufliche Weiterbildung genutzt wer-

den. (Dobischat/Seifert 2005b: 271; Seifert 2002a: 251). Durch Ansparen 

größerer Guthaben bietet sich die Möglichkeit, an längerfristigen Weiter-

bildungen teilzunehmen. Dies hätte für den Betrieb den längeren Ausfall 

einer Arbeitskraft zur Folge. Inwieweit eine langfristige Weiterbildungsför-

derung einschließlich potentieller Kostenbeteiligung auf betriebliche Zu-

stimmung stößt, wie die Unternehmen den zu erwartenden Arbeitsausfall 

auszugleichen beabsichtigen und welche Rolle Lernzeitkonten dabei spie-

len könnten, soll die vorliegende Untersuchung zeigen. Es wird ein kurzer 

begrifflicher Überblick und ein Abriss über die Bedeutung der Weiterbil-

dung aus der Perspektive der Akteure vorangestellt. 

2 Bedeutung von Weiterbildung für die Volkswirt-
schaft, Unternehmen und Individuen 

Die Bedeutung der beruflichen Weiterbildung wächst – dies ist mittlerweile 

eine unbestrittene Tatsache. Aus makroökonomischer Perspektive ist die 

Weiterbildung notwendige Voraussetzung für den Erhalt der Wettbewerbs-

fähigkeit einer Volkswirtschaft, für den wirtschaftlichen Erfolg einzelner 

Betriebe und für die Arbeitsmarktchancen jedes Individuums auf der Mik-

roebene. Weiterbildung ist notwendig, um dem permanenten gesellschaft-

lichen, wirtschaftlichen und beruflichen Wandel gewachsen zu sein (vgl. 

Seifert 2002: 7; Schröder/Schiel/Aust 2004: 13). Sie hat eine zentrale 

Bedeutung für die langfristige Entwicklung des Arbeitsmarktes eines Lan-
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des, denn neben Primar-, Sekundar- und Tertiärbereich der Bildung beein-

flusst die Weiterbildung als quartärer Bildungssektor die Qualifikations-

struktur des Erwerbspersonenpotentials.  

Im ersten Kapitel soll die Bedeutung der Weiterbildung herausgearbeitet 

werden. Dies geschieht einerseits unter volkswirtschaftlichen Aspekten, 

andererseits aus Perspektive der Betriebe und Beschäftigten. Zuvor erfolgt 

die Klärung wichtiger Begriffe.  

2.1 Begriffe 
Der Begriff der Weiterbildung wurde vor ca. 37 Jahren vom Deutschen Bil-

dungsrat geprägt. Demnach gilt Weiterbildung als „Fortsetzung oder Wie-

deraufnahme organisierten Lernens nach Abschluss einer unterschiedlich 

ausgedehnten ersten Bildungsphase“ (siehe Deutscher Bildungsrat 1970: 

197). Sie dient der Vertiefung, Erweiterung oder Erneuerung von Kennt-

nissen und Fähigkeiten, also der Anpassung von Qualifikationen an neue 

Erfordernisse, die im Berufsleben u. a. durch den technischen Fortschritt 

entstehen. Der Begriff des Lebenslangen Lernens geht weit darüber hin-

aus. Lernen wird hierbei als lebensbegleitendes Konzept zur individuellen 

Gestaltung der Lebens- und Arbeitschancen dahingehend angesehen, dass 

das lernende Individuum seine Lebenszeit hinsichtlich Lern-, Arbeits- und 

Freizeit eigenverantwortlich strukturieren und dem Lebenszyklus anpassen 

kann. Weiterbildung ist in das Gesamtsystem des Lebenslangen Lernens 

als ein Bildungspfad integriert (vgl. Deutscher Bundestag 2004: 20 f.). 

Es wird unterschieden zwischen allgemeiner/politischer sowie beruflicher 

Weiterbildung.2 Erstere ist nicht originär berufsbezogen und bezieht sich 

eher auf den Freizeitbereich, z. B. das Erlernen einer Fremdsprache oder 

politische und kulturelle Weiterbildung. Im weiteren Sinne haben allge-

meine Qualifizierungen auch Auswirkungen auf die berufliche Ebene, eine 

erlernte Fremdsprache etwa kann zum beruflichen Einsatz im Ausland be-

fähigen. In der beruflichen Weiterbildung geht es um die Vertiefung, Aktu-

alisierung oder Ergänzung der Kenntnisse, die gegenwärtig im Beruf bzw. 

in der ausgeübten Tätigkeit erforderlich sind oder werden. Hierunter fallen 

Umschulungen, Aufstiegsqualifizierungen (Erweiterung der Qualifizierung) 

                                                 
2 Themenspezifische Eingrenzungen zu allgemeiner und beruflicher Weiterbildung sowie 

Teilnahmedaten befinden sich im „Berichtssystem Weiterbildung IX“ (BMBF 2006). 
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und Anpassungsweiterbildungen, die zur Erhaltung der eigenen Beschäfti-

gungsfähigkeit dienen. Der vorliegende Bericht bezieht sich ausschließlich 

auf die berufliche Weiterbildung. 

Investitionen in Weiterbildung werden auf der Inputseite vor allem von 

den Faktoren Kosten und Zeit determiniert. Kosten entstehen in direkter 

wie auch indirekter Form. Erstere umfassen beispielsweise Kursgebühren 

und Raum- oder Reisekosten. Indirekte Kosten fallen durch die Freistel-

lung der Mitarbeiter an, sie beinhalten unter anderem Lohnfortzahlungen. 

Zeit stellt ebenfalls indirekte Kosten dar. Dabei sind die zeitliche Lage und 

Dauer der Weiterbildung ausschlaggebend. Findet eine Maßnahme wäh-

rend der Arbeitszeit statt, trägt das Unternehmen die (indirekten) Kosten 

des Arbeitsausfalls. Findet Qualifizierung in der Freizeit statt, übernimmt 

der Arbeitnehmer diese indirekten Kosten durch das Einbringen von Frei-

zeitanteilen. Zur Finanzierung der Weiterbildung gibt es verschiedene Ver-

teilungsansätze. Einerseits kommt die alleinige Kostenübernahme durch 

den Arbeitgeber in Betracht, andererseits besteht auch die Möglichkeit der 

alleinigen Begleichung durch den Arbeitnehmer. Neben beiden Extremfäl-

len gibt es eine Vielzahl von Kompromisslösungen.  

Entscheidungen über Weiterbildungsinvestitionen hängen auch vom zeitli-

chen Umfang die Maßnahme ab. Hat die Maßnahme einen zeitlichen Rah-

men von einigen Stunden, einem oder mehreren Tagen oder erstreckt sie 

sich über Wochen, vielleicht Monate? Ferner ist die zeitliche Verteilung von 

Bedeutung. So ist Weiterbildung in manchen Unternehmen saisonbedingt 

nur zu bestimmten Jahreszeiten möglich. Hier wäre eine antizyklische Pla-

nung der Maßnahme vorteilhaft. Handelt es sich um längere Qualifizie-

rungsmaßnahmen, spielt deren Einbettung in ausgewählte Phasen des Er-

werbslebens bzw. des Lebenslaufes von Beschäftigten eine Rolle.  

2.2 Volkswirtschaft 
Dieser Abschnitt soll die volkswirtschaftliche Bedeutung von Bildung, ins-

besondere von Weiterbildung, darlegen. Dabei wird auf die vier Bereiche 

Wachstum, Externalitäten, Staatshaushalt und Verteilung eingegangen 

(vgl. Wößmann 2007: 31). 

Die Entwicklung des wissenschaftlichen, technischen und organisatori-

schen Wissens gehört neben dem Bevölkerungswachstum, dem Anstieg 

der Beschäftigungs- und Erwerbsquoten, dem stetigen technischen Fort-
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schritt, einem steigenden Arbeitsvolumen sowie Sachkapitalsbestand zu 

den maßgeblichen Wachstumsfaktoren einer Volkswirtschaft (vgl. Exper-

tenkommission 2004: 33 f.). In der neueren endogenen Wachstumsfor-

schung wird unter anderem die enorme Bedeutung des Bildungsniveaus 

für den technischen Fortschritt herausgestellt. Dieser lebt von Innovatio-

nen. Wissen und Innovation interagieren miteinander: Einerseits schaffen 

Unternehmen durch ihre Aktivitäten neues Wissen. Diese Learning-by-

Doing-Ansätze griff erstmals Arrow (1962) zur Erklärung des technischen 

Fortschritts auf. Innovationen erzeugen somit neues Wissen und können 

damit neue bzw. veränderte Qualifikationen, Berufe oder ganze Berufs-

gruppen generieren. Andererseits entstehen Innovationen nur auf Basis 

von Wissen und seiner Weiterentwicklung, in beruflicher Hinsicht erworben 

in der Erstausbildung sowie in Weiterbildungen (vgl. Bodenhöfer/Riedel 

1998: 19; Kamaras 2003: 116 ff.; Expertenkommission 2004: 33 f.). Sig-

nifikante Einflüsse der Bildungsquantität auf das Wirtschaftswachstum 

konnten bisher ansatzweise gezeigt werden (vgl. z. B. de la Fuente/ 

Doménech 2006; Krueger/Lindahl 2001).  

Von hoher volkswirtschaftlicher Relevanz sind die positiven externen Ef-

fekte von Investitionen in Weiterbildung. Denn die Erträge kommen nicht 

nur dem sich (weiter)bildenden Individuum sowie dem Unternehmen zu-

gute, sondern der Volkswirtschaft insgesamt, weil sich ihr Wissensstand 

erhöht (endogene Wachstumsmodelle von Romer (1986) und Lucas 

(1988)). Humankapital ist nur bedingt an Personen gebunden und kann 

z. B. in Form neuer Erfindungen (Produktinnovationen) und über seinen 

Gebrauch auch anderen zugänglich gemacht werden. Bildungsinvestitio-

nen steigern damit nicht nur das Wissen des Einzelnen, sondern können 

auch das allgemein zugängliche Wissen erhöhen, welches den Charakter 

eines öffentlichen Gutes besitzt. Wissen als Produktionsfaktor führt dem-

nach zu positiven externen Effekten (vgl. Frenkel/Hemmer 1999: 220 f. 

und 239 f.). Investitionen in Humankapital in Form von betrieblicher oder 

allgemeiner Weiterbildung sind mit zusätzlichen Effekten auf der gesell-

schaftlichen Ebene verbunden: Das Verhalten von Menschen ändert sich 

mit steigendem Bildungsgrad in der Art, dass positive Effekte für die All-

gemeinheit entstehen. Beispielsweise beteiligen sich höher gebildete Per-

sonen eher an Wahlen, informieren sich mehr über politische Themen und 

üben häufiger ehrenamtliche Tätigkeiten aus (vgl. Wößmann 2007: 33 f.). 
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Wie die Erstausbildung ist auch die Weiterbildung ein meritorisches Gut. 

Denn der Nutzen von Weiterbildung ist höher einzuschätzen, als es die 

Nachfrage in der Marktwirtschaft widerspiegeln würde. Bereits der Deut-

sche Bildungsrat umschrieb die Weiterbildung „weder als beliebige Privat-

sache noch als eine nur Gruppeninteressen dienende Maßnahme ...“ (sie-

he Deutscher Bildungsrat 1970: 199). Sowohl die beschriebenen positiven 

externen Effekte als auch höhere zu erwartende Steuereinnahmen legiti-

mieren die öffentliche Förderung von (Weiter)Bildung.3 Nach aktuellem 

Stand der empirischen Forschung ist jedoch noch unklar, in welchem Ver-

hältnis öffentliche Bildungskosten und ihr sozialer Nutzen stehen (vgl. 

Wößmann 2007: 34). 

Die zu beobachtende Verschiebung des Verhältnisses von Sach- hin zu 

Humankapital verdeutlicht die Entwicklung Deutschlands zu einer Wis-

sensgesellschaft (vgl. Deutscher Bundestag 2004: 30 f.). Nicht von der 

Hand zu weisen ist eine ungleiche Verteilung von Bildung in der Bevölke-

rung. Sie können zur ungleichen Einkommensverteilungen führen. Indivi-

duelle Einkommenseffekte der (Weiter)Bildung akkumulieren sich zu ge-

samtwirtschaftlichen Effekten. Die Verteilung der Bildung in der Bevölke-

rung beeinflusst somit die gesellschaftliche Einkommensverteilung (vgl. 

Wößmann 2007: 31). 

Außerdem kommt der Weiterbildung eine gesamtwirtschaftliche Bedeu-

tung hinsichtlich des demografischen Wandels und eines eventuell dro-

henden Fachkräftemangels zu. Die Erwerbsbevölkerung in Deutschland 

wird in den kommenden Jahren deutlich sinken.4 Geburtenstarke Jahrgän-

ge, die noch zur Erwerbsbevölkerung zählen, gehen in Rente und die lang-

jährige Erfahrung und das erworbene Wissen gehen zum Teil verloren. 

Durch geburtenschwache Jahrgänge (in Westdeutschland bereits auffällig 

zwischen 1965 und 1975; in Ostdeutschland auffallend seit 1989/90) fol-

gen weniger Personen nach. Somit sinkt die Zahl der Erwerbspersonen. 

Dem wirkt die Anhebung des Renteneintrittsalters teilweise entgegen,  

                                                 
3  Zu öffentlichen Ausgaben zur Förderung der beruflichen Weiterbildung vgl. Berger 

2006.  
4  Zurückzuführen ist dies vor allem auf einen Bevölkerungsrückgang infolge von Nach-

wuchsmangel. Bleibt die Bevölkerungsreproduktion konstant, dann könnte Deutsch-
land ohne jegliche Zuwanderung im Jahr 2050 noch ca. 50 Mio. Einwohner zählen 
(vgl. hierzu Kaufmann 2007; Wienert 2007). 
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aber es kommt dennoch zur demografisch bedingten Alterung der Er-

werbsbevölkerung. Ohne Weiterentwicklung veraltert akkumuliertes Wis-

sen, neues Wissen fließt langsamer nach (vgl. Deutscher Bundestag 

2004: 40 f.; Hilpert/Kistler/Wahse 2000: 253 ff.; Wienert 2007: 388 f.).  

In Betrieben könnten dann Jugendliche zur Ausbildung fehlen. Die Stu-

dienanfängerzahlen an Hochschulen sind bereits rückläufig.5 Würde dieser 

Trend dauerhaft anhalten, könnte ein Mangel an hochqualifizierten Nach-

wuchskräften entstehen. Es stellt sich die Frage „ob das Wissen, welches 

die jeweils neu in das Erwerbsleben eintretenden Generationen aus dem 

Bildungssystem mitbringen, ausreichen wird, um den Verlust von Wissen 

auszugleichen, der durch das Ausscheiden großer Alterskohorten aus dem 

Erwerbsleben stattfinden wird.“ (siehe Deutscher Bundestag 2004: 32). 

Die verbleibende Erwerbsbevölkerung müsste dieses fehlende Wissen 

kompensieren. Weiterbildung ist der Bereich, der besonders zum Erhalt 

und Ausbau des Humankapitals des Erwerbspersonenpotentials der Volks-

wirtschaft dient. 

Die Verlängerung der Lebensarbeitszeit durch Anhebung des Rentenein-

trittsalters auf 67 Jahre und die beschriebene Alterung des Erwerbsperso-

nenpotentials beeinflusst die Anforderungen an die Beschäftigungsfähig-

keit und Qualifizierung älterer Arbeitnehmer. Vor dem Hintergrund des 

demografischen Wandels wird ein Umdenken nötig sein. Ältere müssen 

weiterlernen, um produktiv bleiben zu können. Der stetigen Weiterbildung 

als Teil des Lebenslangen Lernens wird eine wachsende Bedeutung zu-

kommen, zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit wird sie zur unverzichtba-

ren Voraussetzung (vgl. Deutscher Bundestag 2004: 42). 

Zudem hat Weiterbildung eine zentrale Bedeutung für die Entwicklung des 

Arbeitsmarktes eines Landes. Bereits erwähnte höhere Beschäftigungs-

wahrscheinlichkeiten von sich weiterbildenden Individuen haben eine posi-

tive Wirkung auf den Arbeitsmarkt. Arbeitnehmer verringern ihr Risiko, 

arbeitslos zu werden. Bereits arbeitslose Personen erhöhen durch ange-

messene Weiterbildung ihre Chancen auf einen Arbeitsplatz. Direkte Ar-

                                                 
5  Das Statistische Bundesamt meldet für das Wintersemester 2006/2007 einen Rück-

gang der Studienanfänger/innen um 3,5% im Vergleich zum Vorjahr. Mit 5% war der 
Rückgang an den Universitäten höher als an Fachhochschulen mit 1%. (Statistisches 
Bundesamt; Pressemeldung 29.11.2006; www.destatis.de) 
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beitsmarktwirkungen sind allerdings schwer zu messen. Einerseits ist eine 

konkrete Zuordnung in Form von Ursache-Wirkungsketten von Weiterbil-

dungsmaßnahmen auf berufliche Veränderungen nahezu unmöglich. An-

dererseits kann der Zeitraum von der Teilnahme an einer Weiterbildung 

zum Eintritt einer potentiellen positiven Auswirkung nicht bestimmt wer-

den (vgl. Konsortium Bildungsberichterstattung 2006: 133). 

Wegen der gesamtwirtschaftlichen Bedeutung der Weiterbildung haben 

Staat und übergeordnete Institutionen eine Verantwortung bezüglich der 

Förderung von Weiterbildung der Bevölkerung. Im Oktober 2006 wurde 

von der EU das Bildungs-Programm „Lebenslanges Lernen“ beschlossen, 

das vorerst von 2007 bis 2013 laufen wird. Bereits im März 2005 forderte 

der Deutsche Bundestag, die Rahmenbedingungen für Lebenslanges Ler-

nen zu verbessern und das vorhandene Wachstumspotential der Weiter-

bildung zu nutzen (vgl. Deutscher Bundestag 2005: 1). Weiterbildung soll 

in größerem Umfang als bisher inhaltlich in Tarifverträge integriert wer-

den. Lernzeitkonten6 sollten verstärkt vereinbart werden können, wobei 

der Staat für angemessene Modalitäten zur Insolvenzsicherung von Ar-

beitszeitkonten verantwortlich sein soll (vgl. Expertenkommission 2004: 

236 ff.). Die Forderung nach einem Recht auf Bildungszeit und damit ver-

bundener Bildungsfreistellung für Arbeitnehmer wird in Politik und Gesell-

schaft zunehmend dominanter. Mit den Bildungsurlaubsgesetzen wurden 

in einigen Bundesländern Schritte unternommen. Bereits 2004 legte der 

Deutsche Bundestag ein Papier zur Finanzierung des Lebenslangen Ler-

nens vor (vgl. Deutscher Bundestag 2004). Dies beruhte auf dem Schluss-

bericht einer unabhängigen Expertenkommission, die ihre Arbeit bereits 

im Oktober 2001 aufgenommen hatte (vgl. Expertenkommission 2004). 

Die im Januar vorgelegten Gutachten zum „Bildungssparen“7 stellen eine 

Grundlage für den Gesetzentwurf dar, beschäftigen sich inhaltlich jedoch 

eher mit Finanzierungsfragen denn mit zeitorganisatorischen Problemlö-

sungen (vgl. Dohmen/de Hesselle/Himpele 2007; Rürup/Kohlmeier 2007).  

                                                 
6  Lernzeitkonten werden in Abschnitt 3.2 behandelt. 
7  Die Einführung des Bildungssparens ist mittlerweile beschlossen und für Mitte 2008 

mit einer vorläufigen Laufzeit von drei Jahren mit Verlängerungsoption geplant. Infor-
mationen zum „Bildungssparen“ befinden sich im Anhang. 



IABForschungsbericht Nr. 11/2007   

 

15

2.3 Unternehmen 
Für Unternehmen ist die berufliche Weiterbildung ein existentieller Faktor 

zur Sicherung oder Erhöhung ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Qualifizierung 

führt zu vermehrten Einsatzmöglichkeiten der Beschäftigten und zur Erhö-

hung ihrer Arbeitsproduktivität. Die bereits dargestellte Interaktion zwi-

schen Qualifizierung und Innovationen kann sich als vorteilhaft für die 

Wettbewerbsposition von Unternehmen erweisen. Innovative Unterneh-

men sind vergleichsweise erfolgreicher als solche, die sich nicht Produkt- 

oder Prozessinnovationen widmen. Stetige und zeitnahe Weiterbildung der 

Beschäftigten führt häufiger zu Innovation, damit zu Erfolg, Wachstum 

und einer gesicherten Position im ökonomischen Wettbewerb. Bisher 

schöpfen deutsche Betriebe das Lern- und Leistungspotential ihrer Be-

schäftigten häufig zu wenig aus. Sie konzentrieren die betriebliche Weiter-

bildung oftmals auf kurzfristige Maßnahmen und auf einen ausgesuchten 

Kreis der Belegschaft. Das Weiterbildungsengagement von Unternehmen 

steigt deutlich mit zunehmender Beschäftigtenzahl (vgl. Dohmen/Klemm/ 

Weiß 2004: 172 ff.; Bellmann/Leber 2005: 53; Expertenkommission 

2004: 35). 

Unternehmen haben meist verschiedene Investitionsalternativen, z. B. 

Sachinvestitionen, Investitionen in Forschung und Entwicklung oder in die 

Weiterbildung ihrer Beschäftigten.8 Weiterbildung sollte als langfristige 

Aufgabe verstanden und mittels permanenter Investition in die Qualifizie-

rung umgesetzt werden. Dennoch haben Unternehmen - ebenso wie ihre 

Beschäftigten - ein Entscheidungsproblem zu lösen, das je nach Ergebnis 

der Kosten-Nutzen-Analyse positiv für die geplante Qualifizierungsmaß-

nahme oder negativ ausfällt.9 Die Kosten-Nutzen-Betrachtung der Unter-

nehmer ist in Abbildung 1 dargestellt. 

Die Weiterbildungsinvestition ist eine Entscheidung unter Risiko. Entschei-

dend ist der zusätzliche Nutzen, der mit dem erfolgreichen Abschluss der 

Qualifizierung für das Unternehmen entsteht. Rein intrinsisch motivierte, 

persönliche Weiterbildung des Beschäftigten hat neben dem vermehrten 

Humankapital den Nutzen eines zufriedenen, motivierten Mitarbeiters. Be-

                                                 
8  Weiterbildung als Humankapitalinvestition ausführlich bei Becker 1993: 30 ff. 
9  Ausführungen zu einem ganzheitlichen Erklärungsansatz betrieblichen Weiterbildungs-

verhaltens finden Sie bei Neubäumer/Kohaut/Seidenspinner 2006. 
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rufliche Weiterbildung führt zu einer höheren Qualifizierung und flexibleren 

Einsetzbarkeit des Mitarbeiters. Eine potentielle Steigerung der Arbeits-

produktivität kann mit einer Senkung der Arbeits- und Transaktionskosten 

einhergehen und/oder führt zu höheren Umsätzen. Andererseits besteht 

das Risiko, dass Beschäftigte die Weiterbildung nicht erfolgreich abschlie-

ßen. 

Eine wichtige Rolle spielt die voraussichtliche Amortisationszeit der Qualifi-

zierungsmaßnahme. Die „Nutzungsdauer“ der Weiterbildungsinvestition 

und ihre Amortisationszeiten sind für den Betrieb hinsichtlich des schnel-

len Verfalls von Wissen bedeutend. Gleichermaßen ist mögliche betriebli-

che Fluktuation von Interesse, weil dadurch Wissen abwandert. Diese Risi-

ken bestehen vor allem bei älteren Beschäftigten und Hochqualifizierten. 

Als „Abwanderungshürde“ können Rückzahlungsklauseln vereinbart wer-

den. Beschäftigte verpflichten sich zur Rückzahlung eines festgelegten 

Teils der vom Arbeitgeber bezahlten Weiterbildungskosten (vgl. Leber 

2000: 232). 

Hat sich der Unternehmer grundsätzlich für die Weiterbildungsförderung 

seiner Beschäftigten entschieden, muss er ein Optimierungsproblem lösen. 

Er versucht, ein feststehendes Weiterbildungsziel bestimmter Mitarbeiter 

mit konkreten Erträgen für den Betrieb mit minimalem Aufwand zu errei-

chen. Die Qualifizierung eines Beschäftigten verursacht im Betrieb direkt 

oder indirekt Sach-, Personal- und Opportunitätskosten (vgl. Neubäumer/ 

Kohaut/Seidenspinner 2006: 445). Direkte Sachkosten entstehen bei-

spielsweise für die Teilnahmegebühr an Kursen.10 Durch die höhere Quali-

fikation nach der Maßnahme besteht die Möglichkeit zusätzlicher Lohnkos-

ten durch eine Lohnerhöhung. Opportunitätskosten sind Mindererlöse, die 

u. a. aus der Abwesenheit des Beschäftigten resultieren. Wird der Mitar-

beiter für eine bestimmte Zeit freigestellt und zum Ausgleich des Ar-

beitsausfalls eine Vertretung eingestellt, entstehen zusätzliche Lohnkos-

                                                 
10 Nach § 77 ff. SGB III kann der Arbeitgeber unter bestimmten Voraussetzungen durch  

Übernahme dieser Weiterbildungskosten (Lehrgangskosten, Fahrtkosten, Kosten für 
Unterbringung) gefördert werden. Spezielle Regelungen für ungelernte bzw. ältere Be-
schäftigte sind in § 235c und § 417 SGB III geregelt. Hierzu wurde das Sonderpro-
gramm „Weiterbildung Geringqualifizierter und beschäftigter älterer Arbeitnehmer in 
Unternehmen“ (WeGebAU 2007) zur Förderung der Qualifikation der angesprochenen 
Personengruppen eingeführt. 
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ten. Wird die Arbeit auf andere Beschäftigte verteilt, können weitere Per-

sonalkosten für Überstunden anfallen.  

Abbildung 1: Kosten-Nutzen-Analyse von Unternehmen zu Weiterbildungs-
entscheidungen 

Kosten-Nutzen-Entscheidung der
Unternehmen

Zeitpunkt und
Dauer der
Maßnahme

Arbeitsausfall
während der
Qualifizierung

Verteilung der
Weiterbildungszeit
auf Arbeits- und /
oder Freizeit

...

Teilnahme-
gebühren

...

Zusätzliche
Lohnkosten

- durch höhere
  Qualifikation
  nach der
  Weiterbildung
  (Lohnerhöhung)

- für Vertreter
  während der
  Weiterbildung

...

Mindererlöse, z.B.
durch

- den Verzicht auf
  alternative
  Investitionen

- die Abwesenheit
  des Beschäftigten

...

- höhere
  Arbeitsproduktivität
  (Arbeits- und
  Transaktionskosten
  sinken und / oder
  Umsätze steigen)

- Erhalt / Ausbau der
  Wettbewerbsfähigkeit

- Innovationspotential
  des Unternehmens
  steigt

- Mitarbeiterzufrieden-
  heit / -motivation steigt

...

Nutzungsdauer der
Weiterbildungs-
investition
(Abwanderung,
vorzeitige Rente,
etc. …)

Wahrscheinlichkeit
des erfolgreichen
Abschlusses der
Maßnahme

tatsächliche
Eignung  der
Maßnahme
(Thema, Inhalt)

...

monetärZeit

Sach-
kosten

Personal-
kosten

Opportunitäts-
kosten

Kosten Nutzen Risiko

 
Quelle: Eigene Darstellung. 
 

Aus Sicht der Arbeitgeber ist es notwendig, die freigestellte Arbeitskraft 

und die damit fehlende Arbeitszeit auszugleichen. Lösungsmöglichkeiten 

sind unter anderem die befristete Einstellung von Mitarbeitern zur Vertre-

tung, bedingt der Verzicht auf sonst anstehende Entlassungen oder die 

Verteilung der Arbeit auf andere Beschäftigte mit potentieller Arbeitszeit-

verlängerung. Befristete Einstellungen haben eine direkte positive Wirkung 

auf dem Arbeitsmarkt, die Arbeitslosigkeit sinkt. Gleiches gilt für das Prin-

zip der JobRotation. Hier würde zur Vertretung ein Arbeitsuchender einge-

stellt. Verzichtet der Arbeitgeber auf Entlassungen, liegt eine indirekte po-

sitive Wirkung vor, da Arbeitslosigkeit vermieden wird.  

Trotz des meritorischen Charakters der Weiterbildung kommt den Unter-

nehmen als Arbeitgeber und damit als arbeitsmarktpolitisches Bindeglied 

zwischen Individuen und der Volkswirtschaft bezüglich der Weiterbildung 

ihrer Beschäftigten eine besondere Verantwortung zu. In Kooperation mit 

dem Beschäftigten muss die Zeit für Qualifizierungen geschaffen und die 



IABForschungsbericht Nr. 11/2007   

 

18

zeitliche Lage der Weiterbildung in den Geschäftsablauf operativ und stra-

tegisch integriert werden. Unternehmen befinden sich in einem Dilemma – 

die Notwendigkeit von Weiterbildung wird (an)erkannt, findet aber auf-

grund mangelnder Zeit nicht ausreichend statt. Aus unternehmerischer 

Sicht sind zeitliche Organisationsprobleme ein entscheidendes Weiterbil-

dungshemmnis. Fast neun von zehn Betrieben würden sich mehr für die 

Weiterbildung ihrer Beschäftigten engagieren, wenn die Geschäftsabläufe 

dadurch nicht gestört würden (vgl. Dobischat/Seifert 2005a; Flüter-Hoff-

mann/Janßen/Seifert 2003: 70 ff.). 

Die Ausweitung von Weiterbildungszeiten beeinflusst das Zeitbudget und 

erfordert eine Entscheidung hinsichtlich dessen Verteilung.11 Findet die 

Weiterbildung ausschließlich in der Arbeitszeit statt, geht diese ausschließ-

lich zu Lasten der Betriebe. Im anderen Extrem – der ausschließlichen 

Verlagerung der Weiterbildungszeit in die Freizeit, tragen die Beschäftig-

ten den Mehraufwand, sowohl zeitlich als auch durch potentielle monetäre 

Einbußen, z. B. im Falle temporärer Teilzeitarbeit während der Qualifizie-

rung mit entsprechend geringerem Einkommen (Flüter-Hoffmann/Janßen/ 

Seifert 2003: 45 ff.). 

Längerfristige Weiterbildungsmaßnahmen stellen sowohl für die Betriebe 

als auch die Beschäftigten eine besondere Herausforderung dar. Die Flexi-

bilitätsinteressen der Betriebe und die Wünsche nach optionalen Freiheiten 

der Beschäftigten sollten zur Zufriedenheit beider verbunden werden. Für 

Unternehmen ist es zunehmend wichtig, für Hochqualifizierte und „lernwil-

lige“ Erwerbspersonen attraktiv zu sein, u. a. durch gute Weiterbildungs-

möglichkeiten und flexible Arbeitszeitgestaltung. 

2.4 Individuen 
In Artikel 14 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union ist ne-

ben dem Recht auf Bildung explizit das Recht auf Weiterbildung manifes-

tiert. Noch immer existiert in Deutschland „kein genereller, rechtlich fixier-

ter Anspruch auf Weiterbildung.“ (Siehe Deutscher Bundestag 2004: 51) 

Aus Art. 12 Abs. 1 GG lässt sich ein Grundrecht auf Bildung – ebenso be-

                                                 
11 Weiterführende Informationen zu Verteilungsmustern der Weiterbildungszeit finden 

Sie unter anderem bei Flüter-Hoffmann/Janßen/Seifert 2003. 
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zogen auf den Bereich der Aus- und Weiterbildung ableiten.12 Zu dem 

Recht auf  (Weiter-)Bildung kommt der wachsende Druck auf die Individu-

en hinzu. Dieser entsteht einerseits durch die Wettbewerbssituation auf 

dem Arbeitsmarkt und wird vom ökonomischen Erfolgsdruck der Unter-

nehmen indirekt verstärkt. Das Recht auf Weiterbildung wird zur persönli-

chen Pflicht und beinhaltet eine wachsende Notwendigkeit zur Erhaltung/ 

Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit. Durch Strukturwandel und 

technischen Fortschritt steigt der Anspruch an Qualifikationen der Arbeit-

nehmer stetig. Ein zeitlich größerer Umfang wie auch eine größere Inten-

sität von Qualifizierungen wären die Folge. Eine Möglichkeit sind steigende 

Teilnahmehäufigkeiten an Weiterbildungsmaßnahmen. Andererseits bieten 

sich langfristige Maßnahmen an, denn sie ermöglichen intensivere Qualifi-

zierungen, beispielsweise das Nachholen von Schul- bzw. Ausbildungsab-

schlüssen. Beide Alternativen der Weiterbildung sollten herangezogen und 

als fester Bestandteil in den (beruflichen) Alltag jedes Beschäftigten integ-

riert werden. Voraussetzung ist, dass die Individuen die Notwendigkeit 

permanenten Lernens erkennen. In den letzten Jahren ist die Weiterbil-

dungsbereitschaft gestiegen, die Einstellung zur Weiterbildung wird zu-

nehmend positiver (Hilpert/Kistler/Wahse 2000: 258 f.). 

Beschäftigte müssen ähnlich wie die Unternehmen eine Investitionsent-

scheidung treffen, von denen die Weiterbildung nur eine Alternative dar-

stellt. Dieses Entscheidungsproblem entfällt, wenn der Arbeitgeber eine 

Weiterbildungsmaßnahme fordert. Bei selbstinitiierten langfristigen Wei-

terbildungen erstellt der Beschäftigte eine Kosten-Nutzen-Bilanz der Maß-

nahme.13 Der private Nutzen von Weiterbildung lässt sich in nicht-

monetäre und monetäre Erträge unterteilen. Nicht-monetäre Erträge um-

fassen unter anderem die Chance zur Verbesserung der Lebensqualität, 

zur Erhöhung des eigenen Humankapitals und zur Selbstverwirklichung.14 

Das Risiko von Arbeitslosigkeit sinkt. Weiterbildung kann der aktuellen 

und zukünftigen beruflichen Situation nutzen. Monetäre Erträge entstehen 

                                                 
12 Mehr hierzu vgl. Nagel 2000. 
13 Ausführliche Informationen zu Bildungsrenditen beispielsweise bei Becker 1993;  

Ammermüller/Dohmen 2004. 
14 In welchem Umfang die Bildungsrenditen den Beschäftigten tatsächlich zugute kom-

men, ist unsicher (vgl. Bolder/Hendrich 2002). Schätzungen aus den USA weisen dar-
auf hin, dass Bildungsrenditen zum Großteil den Unternehmen zufließen (vgl. hierzu 
Barron et al. 1999). 



IABForschungsbericht Nr. 11/2007   

 

20

durch höhere Erwerbseinkommen. Es besteht die Aussicht auf einen Ar-

beitsplatz mit höherem Qualifizierungs- und Einkommensniveau oder auf 

ein höheres Erwerbseinkommen am bestehenden Arbeitsplatz (vgl. Doh-

men/Fuchs/Himpele 2006: 45 f.; Büchel/Pannenberg 2003: 48 ff.; Schrö-

der/Schiel/Aust 2004: 94). Bei der Schätzung des privatwirtschaftlichen 

Nutzens geht es um die Abwägung eines zukünftigen Nutzens (höhere Be-

schäftigungswahrscheinlichkeit und Einkommenserwartung) gegen heutige 

Kosten. Hierbei spielt eine wichtige Rolle, in welchem Maße der Beschäf-

tigte die Kosten der Weiterbildung trägt. Sowohl der zeitorganisatorische 

wie auch der finanzielle Aufwand kann temporär die Lebensqualität ein-

schränken. Beispielsweise könnte ein finanzielles Problem entstehen. Ei-

nerseits geht es um den Lebensunterhalt während der Maßnahme und 

damit um die teilweise bzw. vollständige Lohnfortzahlung durch den Ar-

beitgeber. Andererseits entstehen direkte Kosten der Weiterbildung in 

nicht zu vernachlässigendem Umfang, z. B. Kurs- oder Studiengebühren, 

Fahrtkosten.  

Mit der Entscheidung eines Beschäftigten für eine längere Qualifizie-

rungsmaßnahme sind Zeitpunkt und Umfang der Qualifizierungsmaßnah-

me zu planen. Eine langfristige Qualifizierung muss in die Bildungs- und 

Erwerbsbiografie des Beschäftigten eingebettet und somit auf mittlere bis 

lange Sicht geplant werden. Die Unterbrechung der Erwerbsbiografie zum 

Zwecke einer langfristigen Qualifizierung ist nicht selbstverständlich, die 

Personen müssen die institutionellen, finanziellen und organisatorischen 

Rahmenbedingungen schaffen (vgl. Seifert 2002: 7). Es gilt, die individu-

elle Verantwortung für eine eigene Bildungs- und Erwerbsbiografie zu stär-

ken (vgl. Kruse 2003: 8). Hierzu ist ein Umdenken verbunden mit einer 

diesbezüglichen Grundbereitschaft der Menschen notwendig, hin zu einer 

flexibleren Gestaltung des Erwerbslebens durchaus mit größeren Unter-

brechungen oder temporären Einkommensverlusten zugunsten der höhe-

ren Qualifizierung und zukünftig zu erwartenden Mehrerträgen.  

3 Weiterbildung und Arbeitszeit 

3.1 Arbeitszeitpolitische Aspekte der Weiterbildung 
Als Indikator für die Dauer von Weiterbildungsmaßnahmen gilt unter an-

derem die Anzahl der Teilnahmestunden je Teilnehmer. Diese liegt nach 

der Betriebsbefragung CVTSII (Continuing Vocational Training Survey) aus 
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dem Jahr 2000 bei 27 Stunden je Teilnehmer, nach CVTSIII aus dem Jahr 

2005 bei 30 Stunden je Teilnehmer für betriebliche Weiterbildung (Grüne-

wald et al. 2003: 81; Schmidt 2007: 707). Die Weiterbildungserhebung 

des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln wird in deutschen Betrieben 

durchgeführt und ergab 16 Stunden je Teilnehmer 2001 und 19 Stunden 

2005 (Weiß 2003: 10; Werner 2006: 6).15 Das Berichtssystem Weiterbil-

dung umfasst sowohl berufliche als auch allgemeine Weiterbildung und 

kommt in seiner Personenbefragung auf deutlich höhere Werte. Danach 

sank der Zeitaufwand je Teilnehmer für berufliche Weiterbildungen im 

Jahr 2000 von 124 Stunden auf noch 99 Stunden im Jahr 2003 (vgl. Ku-

wan et al. 2006: 57).16  

Weiterbildungsmaßnahmen können unterschiedliche Zeiträume in An-

spruch nehmen. Es gibt kurze Maßnahmen, die nur einige Stunden bis zu 

Tagen dauern. Sie tangieren die Tages- und Wochenarbeitszeit der Be-

schäftigten. Mittlere Maßnahmen umfassen einen Rahmen von einigen Ta-

gen, sie beeinflussen die Wochen- und Monatsarbeitszeit der Mitarbeiter. 

Längere Maßnahmen können schließlich einen Umfang von Wochen, in be-

sonderen Fällen auch Monaten einschließen. Sie bedeuten sowohl für das 

Unternehmen als auch für die Personen Organisationsaufwand in größe-

rem Umfang. Die Qualifizierungsmaßnahmen müssen entsprechend ihrem 

Zeitaufwand in die Arbeitszeiträume integriert werden. Langfristige Maß-

nahmen betreffen und ändern die Verteilung der Jahres- und gegebenen-

falls auch der Lebensarbeitszeit der Individuen.  

Eine Möglichkeit, mehr Zeit für Qualifizierungsmaßnahmen zu schaffen, 

bieten unter anderem in den meisten Bundesländern existierende Bil-

dungsurlaubsgesetze. Sie gewähren mehrheitlich fünf Tage im Jahr zu-

sätzlichen, bezahlten Urlaub zur Qualifizierung. Zudem gibt es bereits ta-

rifvertragliche Regelungen. Ein Beispiel ist der „Tarifvertrag Qualifizierung“ 

der IG Metall, der in Baden Württemberg bereits seit 2001 in Kraft ist. 

Dieser eröffnet den Beschäftigten nach einer Mindest-Beschäftigungszeit 

von fünf Jahren die Möglichkeit, für maximal drei Jahre unbezahlt für per-

                                                 
15 Weiterführende Informationen zu den Datenquellen unter anderem in Bellmann/Leber 

2005b. 
16 Die divergierenden Ergebnisse resultieren unter anderem aus den verschieden ange-

legten Erhebungen (Betriebs- bzw. Personenbefragungen).  
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sönliche Weiterbildungsmaßnahmen freigestellt zu werden.17 Gesetzliche 

Freistellungsansprüche aus Bildungsurlaubsgesetzen erweitern Weiterbil-

dungszeiten bislang nur in 8% der Betriebe, tarifvertragliche Regelungen 

gerade in 3% der Betriebe (vgl. Flüter-Hoffmann/Janßen/Seifert 2003: 

77). Den Beschäftigten bleibt also oftmals die Möglichkeit für intensivere 

Maßnahmen verwehrt, die einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen. 

Ihnen bliebe nur die Möglichkeit, an Maßnahmen teilzunehmen, die aus-

schließlich in der Freizeit stattfinden, z. B. Abend- bzw. Wochenendkurse.  

Der steigende Weiterbildungsbedarf stellt die Unternehmen vor ein wach-

sendes arbeitszeitorganisatorisches Problem. Eine Lösung des Konfliktes 

könnte in der geschickten Verschränkung von Arbeits- und Qualifizie-

rungszeiten liegen. Mehr als zwei Drittel der Betriebe befolgen keine spe-

ziellen Regelungen zur Organisation der Weiterbildungszeiten ihrer Mitar-

beiter. Knapp zwei Drittel nutzen individuelle Freistellungsregelungen, je-

der siebente Betrieb regelt Weiterbildung über Betriebsvereinbarungen 

(vgl. Flüter-Hoffmann/Janßen/Seifert 2003: 77). Gestiegener Weiterbil-

dungsbedarf erfordert mehr Lernzeit, diese muss durch Einschränkung der 

Freizeit der Beschäftigten und/oder durch Arbeitszeitanteile geschaffen 

werden. Durch das Ineinandergreifen und die geschickte Organisation von 

Arbeitszeiten und Bildungszeiten kann zudem Arbeitslosigkeit vermieden 

und mittelfristig Fachkräftemangel vorgebeugt werden. Beispielsweise 

könnten Betriebe, anstatt konjunkturell bedingter Entlassungen bzw. 

Kurzarbeit, diese Zeit für längere Qualifizierungen ihrer Beschäftigten nut-

zen (antizyklische Weiterbildung). Weiterhin sei das Instrument der „Job-

Rotation“ genannt. Arbeitsmarkt- und qualifikationspolitische Ziele werden 

dahingehend verbunden, dass Arbeitnehmer die Möglichkeit erhalten, sich 

für einen längeren Zeitraum ihrer Weiterbildung zu widmen. Während ih-

rer Abwesenheit werden sie von Arbeitslosen vertreten.18 Arbeitszeitaus-

fälle und teilweise auch Kosten werden damit vermieden. Im Jahr 2006 

starteten IG Metall und der Bundesverband JobRotation zusammen ein 

Projekt zur Förderung der beruflichen Weiterbildung. 

                                                 
17 Informationen zu gesetzlichen und tariflichen Regelungen zur Weiterbildung(szeit) 

befinden sich im Anhang. 
18 Gemäß den §§ 229 ff. SGB III können die Unternehmen einen Zuschuss von 50% bis 

100% zum Entgelt des Vertreters erhalten. 
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Die Mehrheit der deutschen Unternehmen gibt zeitorganisatorische Prob-

leme als hauptsächliche Weiterbildungshemmnisse an. Zwei Drittel der 

deutschen Betriebe sagen, dass die Freistellungen den Geschäftsablauf 

stören und bemängeln, dass die Beschäftigten keine Freizeitanteile ein-

bringen wollen. Weniger als die Hälfte der deutschen Betriebe stellt nach 

Daten des IAB-Betriebspanels aus dem ersten Halbjahr 2005 Mitarbeiter 

für Weiterbildung frei (vgl. Flüter-Hoffmann/Janßen/Seifert 2003: 70; 

Bellmann 2007: 78). Fast 80% der Unternehmen würden die Weiterbil-

dung ihrer Beschäftigten häufiger fördern, wenn die Beschäftigten mehr 

Freizeit in die Maßnahmen investieren würden. Über 70% würden es be-

grüßen, wenn die Weiterbildung in auftragsschwachen Zeiten stattfinden 

würde (vgl. Flüter-Hoffmann/Janßen/Seifert 2003: 70, 73). Die Verteilung 

der Lernzeit auf Arbeits- und Freizeit spielt also eine immense Rolle. Einen 

Lösungsansatz für das Verteilungsproblem von Freizeit- und Arbeitszeitan-

teilen bieten sogenannte Lernzeitkonten. Auf diesen können Zeitguthaben 

z. B. aus Bildungsurlaubsansprüchen und Überstunden angesammelt und 

für längere Qualifizierungsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. 

3.2 Lernzeitkonten 
Als arbeitszeitpolitische Option zur flexiblen Handhabung der Weiterbil-

dung und dem damit verbundenen höheren Aufwand an Lernzeiten bieten 

sich Lernzeitkonten an (Dobischat/Seifert 2005a). Sie basieren auf dem 

Prinzip des „Time-Sharing“ und verbinden betriebliche Arbeits- und Wei-

terbildungszeit. Zeitorganisatorischer Ansatzpunkt und zentrale Grundlage 

sind langfristige Arbeitszeitkonten. Sind diese noch nicht als Langzeitkon-

ten angelegt, dann sollten zumindest Grenzwert überschreitende Gutha-

ben langfristig erfasst werden können (Dobischat/Seifert 2005b). Analog 

zu den Arbeitszeitkonten kann man Lernzeitkonten in eine Entstehungs- 

und eine Verwendungsseite unterscheiden. Hier werden entweder die 

Quellen der Zeitelemente (Zugänge) bzw. die Abgänge für Weiterbil-

dungszeiten verbucht (vgl. Seifert 2002a: 251). Den zeitlichen Grundstock 

für die Entstehungsseite können bestehende Ansprüche aus den in 12 

Bundesländern existierenden Bildungsurlaubsgesetzen sowie tarifvertrag-

lich und betrieblich vereinbarte Weiterbildungsansprüche liefern (z. B. 

Volkswagen-Tochter Auto 5000 GmbH). Somit erhält jeder Beschäftigte 

das gleiche „Startkapital“. Außerdem könnten weiterbildungsorientierte 

Arbeitszeitverkürzungen während konjunkturschwacher Zeiträume zusätz-
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liche Zeitelemente liefern. Eine kontinuierliche Kontostanderhöhung kann 

von Arbeitszeitkonten erfolgen, z. B. Grenzwert überschreitende Überstun-

den (vgl. Dobischat/Seifert 2005a: 16). Abbildung 2 veranschaulicht den 

möglichen Aufbau eines Lernzeitkontos mit potentiellen Zugängen auf der 

Entstehungsseite und den Abgängen auf der Verwendungsseite. 

Abbildung 2: Zugänge und Abgänge von Lernzeitkonten 

Lernzeitkonto

Guthaben von (langfristigen)
Arbeitszeitkonten (Überstunden)

Zugänge Abgänge

Rest-Urlaubsansprüche

ggf. Anspruch aus:
 - Bildungsurlaubsgesetzen
 - Qualifizierungs-Tarifverträgen
 - Betriebsvereinbarungen

Umwandlung geldwerter
Leistungen in Zeitguthaben
(z.B. Prämien)
...

Weiterbildungsmaßnahmen

+ -

Saldo (+) Saldo (-)

Temporäre angeordnete Arbeitszeit-
Verkürzungen (z.B. Kurzarbeit)

 
Quelle: Eigene Darstellung 
 

Guthaben von Lernzeitkonten dienen ausschließlich der Teilnahme an 

Qualifizierungsmaßnahmen. Angesammelte Zeitguthaben von langfristigen 

Arbeitszeitkonten könnten außerdem zur flexiblen Gestaltung des Lebens-

laufes eingesetzt werden, z. B. für Sabbaticals, Sozial- oder Familienzeiten 

bzw. einem früheren Ausstieg aus dem Erwerbsleben (vgl. Seifert 

2005: 310). 

Es gibt Hinweise darauf, dass die Weiterbildungsaktivitäten von Betrieben 

zunehmen, wenn langfristige Arbeitszeitkonten geführt und diese als Lern-

zeitkonten genutzt werden. Dennoch stoßen Lernzeitkonten nicht nur auf 

positive Resonanz. Bedenken äußern sowohl betriebliche Entscheidungs-

träger (Dobischat/Seifert 2001), als auch Betriebsräte (Flüter-Hoffmann/ 

Janßen/Seifert 2003), weil sie Vorbehalte seitens ihrer Beschäftigten in 

Form von Motivationsverlusten hinsichtlich ihrer Weiterbildung durch dro-

hende Freizeit- oder gar Einkommensverluste vermuten. Beschäftigte leis-
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ten einen Eigenanteil, indem sie erarbeitete Überstunden, die ihnen als 

Freizeit zur Verfügung stünden, für Weiterbildung aufwenden. Betriebsräte 

befürchten, dass der Freizeitausgleich von Arbeitszeitkonten entfallen 

könnte (vgl. Dobischat/Seifert 2005a: 15 f.; Dobischat/Seifert 2005b: 

270; Flüter-Hoffmann/Janßen/Seifert 2003: 171 ff.). 

Zeitorganisatorische Voraussetzung für dezentral in den Unternehmen ge-

führte Lernzeitkonten sind Arbeitszeitkonten, idealer Weise langfristig aus-

gelegt. Bereits dieser Fakt könnte ein Hindernis bei deren Einführung dar-

stellen. Ein wichtiger Aspekt ist die Sicherung der angesammelten Arbeits-

zeitguthaben gegen Verluste im Falle der Insolvenz. Nur jeder vierte Be-

trieb mit Arbeitszeitkonten (mehr als zwei Fünftel mit Langzeitkonten) hat 

bislang Vereinbarungen zur Insolvenzsicherung getroffen (vgl. Seifert 

2006: 165). Erste gesetzliche Regelungen zum Insolvenzschutz von Ar-

beitszeitguthaben wurden 1998 zwischen den Vertragsparteien in § 7a 

SGB IV (seit 2001 § 7d) vereinbart. Es wurde eine grundsätzliche Insol-

venzsicherung und geltende Mindestgrenzen der Laufzeit des Arbeitszeit-

kontos sowie entsprechende geldwerte Mindestbeträge festgelegt.19 Vor 

allem Beschäftigte dürften Lernzeitkonten prekär sehen, solange diese 

nicht gegen Insolvenz gesichert sind und ihre Transferierbarkeit bei Be-

triebswechseln nicht einheitlich festgelegt wird. Ist die Voraussetzung er-

füllt, dass die Zeitguthaben nur zweckgebunden verwendet werden, dann 

könnten diese in Geldeinheiten umgerechnet und über eine Art Gutschein-

system mitgenommen werden. Ähnliches Vorgehen ist bei Kontenauflö-

sung denkbar, z. B. wenn eine Person aus dem Erwerbsleben ausscheidet. 

Zudem wäre zu klären, ob es möglich ist, für Lernzeitkonten eine Art Dis-

positionskredit zu vereinbaren oder ob ausschließlich bereits vorhandene 

Guthaben genutzt werden können. 

                                                 
19 Weiterführende Informationen hierzu bei Bosch/Schief/Schietinger 2005: 30 ff. 
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4 Erhebung in deutschen Betrieben 
Bezüglich der permanenten beruflichen Weiterbildung kommt den Betrie-

ben20 eine spezielle Rolle zu. Für die Betriebe selbst ist sie ein essentieller 

Faktor zur Sicherung der Existenz auf dem ökonomischen Markt. Der vor-

liegende Bericht erfasst Einschätzungen zur Weiterbildungsförderung 

durch die Betriebe aus arbeitszeitpolitischer Perspektive. In diesem Ab-

schnitt sind Ergebnisse einer deutschlandweiten Erhebung dargestellt. 

4.1 Forschungsfragen 
Gegenstand der Untersuchung waren nicht Fragen zu allgemeinen Weiter-

bildungskennzahlen wie dem Weiterbildungsangebot oder der Weiterbil-

dungsbeteiligung. Sie bezieht sich auf längere Weiterbildungsmaßnah-

men.21 Kurzfristige Maßnahmen, die sich nur über einige Stunden bzw. 

Tage erstrecken, sind in der Untersuchung nicht berücksichtigt. Die For-

schungsfragen beziehen sich daher auf Maßnahmen, die gegebenenfalls 

mit einer befristeten Auszeit oder Teilzeitarbeit von Beschäftigten verbun-

den sind. Maßnahmen, die ausschließlich in der Freizeit stattfinden sowie 

arbeitsbegleitende Maßnahmen sind ausgeschlossen.  

4.1.1 Würden die Betriebe langfristige Weiterbildungs-
maßnahmen unterstützen – prinzipiell wie auch  
finanziell? 

Was halten Betriebe von Weiterbildungsmaßnahmen, die sich über einen 

längeren Zeitraum erstrecken, zu deren Teilnahme sie Mitarbeiter teilwei-

se oder ganz von der Arbeit freistellen müssten? Wären die Betriebe über-

haupt bereit, ihre Mitarbeiter für eine langfristige Qualifizierung freizustel-

len? Dabei ist nicht nur die Einstellung der Betriebe wichtig, sondern auch 

deren Bereitschaft, sich an den entstehenden Kosten zu beteiligen. Es gibt 

Betriebe, die solchen Maßnahmen positiver gegenüber stehen als andere. 

                                                 
20 Der Begriff „Betrieb“ wird im Sinne einer organisierten Wirtschaftseinheit verwendet, 

in welcher Güter und Dienstleitungen erbracht werden. Dabei können mehrere Betrie-
be einem Unternehmen angehören, wobei der Betrieb dann eine örtliche, rechtlich un-
selbständige Niederlassung eines Unternehmens darstellt. Andererseits kann ein Be-
trieb auch von mehreren Unternehmen geführt werden. Ein Betrieb wird nicht auf pri-
vatwirtschaftlich orientierte Gewerbe – oder Industriebetriebe begrenzt. Er umfasst 
ebenfalls öffentliche/gemeinnützige Betriebe, Verwaltungen und Vereine. 

21 Im weiteren Verlauf des Berichtes wird die langfristige Perspektive der Weiterbildung 
angenommen. 
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Untersucht wird der Einfluss verschiedener Betriebsstrukturmerkmale. Ein 

Kriterium ist die Betriebsgröße nach Anzahl der sozialversicherungspflich-

tig Beschäftigten (SV-Beschäftigten). Die im Folgenden verwendete Be-

triebsgrößeneinteilung ist in Tabelle 1 dargestellt. 

Tabelle 1: Einteilung in Betriebsgrößenklassen22 
Anzahl der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten Bezeichnung 

< 10 Kleinstbetriebe 

10 - 49 Kleinbetriebe 

50 - 249 Mittelbetriebe 

250 - 499 Großbetriebe 

500+ Größtbetriebe 
Quelle: Eigene Darstellung. 
 

Zudem sind potentielle  Branchenunterschiede und konkrete regionale Be-

sonderheiten zwischen west- und ostdeutschen Betrieben von Interesse.  

4.1.2 Wie würden die Betriebe den potentiellen Arbeits-
ausfall ausgleichen? 

Wird ein Beschäftigter für einen bestimmten Zeitraum freigestellt, stehen 

die Betriebe vor dem Problem einer abwesenden Arbeitskraft und vor der 

Frage: Soll ein Ausgleich für die Abwesenheit organisiert werden? Das 

führt zu der Frage, WIE die Betriebe die fehlende Arbeitszeit ausgleichen 

würden. Welche Möglichkeiten des Ersatzes würden sie wählen? Betriebe 

könnten für die Zeit der Abwesenheit befristet neue Mitarbeiter einstellen 

oder auch auf anstehende Entlassungen im eigenen Betrieb verzichten. 

Diese Mitarbeiter könnten die abwesenden Kollegen vertreten. Eine andere 

Möglichkeit wäre, die Arbeit auf andere Beschäftigte zu verlagern. Aus der 

Intensität der Nutzung der verschiedenen Ausgleichsszenarien resultieren 

unterschiedliche Wirkungen auf dem Arbeitsmarkt.  

Es ist zu vermuten, dass Betriebe, die der fehlenden Arbeitskraft mittels 

geeigneter Ausgleichsmöglichkeiten organisiert entgegenwirken wollen, 

der langfristigen Weiterbildung von Beschäftigten in höherem Umfang zu-

                                                 
22 Die Begriffe der Kleinst-, Klein-, Mittel- und Großbetriebe werden äquivalent zur Defi-

nition der KMU der EU verwendet (vgl. Commission of the European Communities 
2003). Diese Einteilung wurde lediglich um eine Größenklasse erweitert. 
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stimmen. Bei Betrieben, die den Arbeitsausfall nicht auszugleichen geden-

ken, dürfte dies in geringerem Maße der Fall sein. 

4.1.3 Nutzen Betriebe Lernzeitkonten zur Verschränkung 
von Arbeits- und Weiterbildungszeiten? 

In Politik und Wissenschaft gelten Lernzeitkonten als ein geeignetes In-

strument, Lernzeit zu schaffen und damit dem Ziel des Lebenslangen Ler-

nens einen Schritt näher zu kommen. Das bedeutet jedoch nicht zwangs-

läufig, dass die Betriebe diese Meinung teilen. Betriebe mit gegenteiligen 

Ansichten werden Lernzeitkonten ohne übergeordnete Regelungen nicht 

einsetzen. Es entsteht die Frage, ob bestimmte Strukturmerkmale der Be-

triebe die Einstellung zu Lernzeitkonten und deren Anwendung im Betrieb 

beeinflussen. Da dezentrale Lernzeitkonten von den Betrieben implemen-

tiert und für die Beschäftigten geführt würden, soll untersucht werden, wie 

ausgeprägt die Akzeptanz bei den Betrieben ist.  

4.1.4 Fördern Lernzeitkonten die Einstellung zur beruf-
lichen Weiterbildung? 

Die Entscheidung der Betriebe, Lernzeitkonten einzuführen, beruht auf ra-

tionalen, ökonomischen Überlegungen. Sie dürften sich im Vorfeld intensi-

ver mit der Weiterbildung und deren Organisation auseinandergesetzt und 

bewusst für Lernzeitkonten entschieden haben. Es ist daher zu vermuten, 

dass diese Betriebe grundsätzlich eine positivere Einstellung zur Weiterbil-

dungsförderung langfristiger Art haben und auch eher zur Beteiligung an 

den Kosten bereit sind. Ein gewichtiges Argument für Lernzeitkonten ist 

die vereinfachte Organisation der Freistellung der Beschäftigten durch die 

Ansammlung von Zeitguthaben. Im Zuge der Auseinandersetzung mit 

dem Kompensationsproblem bei längerer Abwesenheit von Beschäftigten 

sind gegebenenfalls bereits Argumente für und wider verschiedener Mög-

lichkeiten der abwesenden Person diskutiert worden. Dem entsprechend 

ist zu vermuten, dass Lernzeitkonten führende Betriebe den Ausgleich der 

entfallenden Arbeitskraft tendenziell anders organisieren. Das Instrument 

der Lernzeitkonten und die betriebliche Förderung langfristiger Weiterbil-

dungsmaßnahmen könnten somit positive Wechselbeziehungen erzeugen. 

Ziel des Berichtes ist es, Hinweise zur Bestätigung bzw. Ablehnung dieser 

Thesen mittels deskriptiver Betrachtungen zu finden. Kausalanalysen 

könnten darauf aufbauen. 
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4.2 Datenbasis23 
Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) führt seit 1989 

jährlich eine Erhebung zum Gesamtwirtschaftlichen Stellenangebot in 

deutschen Betrieben durch. Primäres Ziel der regelmäßigen Erhebung ist 

die Langzeitbeobachtung des Stellenmarktes. Die Betriebsbefragungen 

tragen zur Messung und Analyse des Stellenangebotes wie auch zur Iden-

tifizierung von Stellenbesetzungsproblemen bei. Zudem wird in wechseln-

den Sonderfragenteilen u. a. untersucht, wie Betriebe arbeitsmarktpoliti-

sche Maßnahmen nutzen und bewerten. Im Jahr 2005 wurde die IAB-Er-

hebung des Gesamtwirtschaftlichen Stellenangebots unter anderem durch 

Sonderfragen zu Arbeitsgelegenheiten und zur beruflichen Weiterbildung 

ergänzt. Letztere nahmen explizit Bezug auf die langfristige Weiterbil-

dungsförderung, nicht auf allgemeine Weiterbildungskennzahlen wie bei-

spielsweise Teilnahmequoten an Weiterbildungsmaßnahmen oder zu deren 

zeitlichen Umfängen.  

Die empirische Datenbasis bildet ein Querschnitt deutscher Betriebe und 

Verwaltungsstellen mit mindestens einem SV-Beschäftigten. Jeweils im IV. 

Quartal eines Jahres wird eine repräsentative Zufallsstichprobe nach zwei 

Regionen (Ost- und Westdeutschland), Betriebsgrößenklassen (Anzahl der 

SV-Beschäftigten) und Wirtschaftszweigen geschichtet aus der Beschäftig-

tenstatistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) gezogen. Die Befragung 

erfolgt schriftlich. Die 2005 gezogene Versandstichprobe verringerte sich 

aufgrund von Bereinigungen (Mehrfachversendungen, Verweigerer etc.) 

und umfasste dann 69.700 Betriebe. Der gesamte Rücklauf belief sich auf 

11.742 Fragebögen. Den Fragebogenteil zur beruflichen Weiterbildung be-

antworteten 9.754 Betriebe mit 1,7 Mio Beschäftigten (davon 1,5 Mio SV-

Beschäftigte). Dieser Rücklauf repräsentiert ca. 0,5% aller deutschen Be-

triebe mit 5,1% der Beschäftigten bzw. 5,8% der SV-Beschäftigten. Alle 

einzelbetrieblichen Daten liegen anonymisiert vor und werden nach den 

Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes ausgewertet.  

Um von den Antworten der Betriebe auf Aussagen über gesamtwirtschaft-

liche Entwicklungen schließen zu können, wird ein iteratives Hochrech-

                                                 
23 Die Ausführungen dieses Abschnitts beziehen sich auf einen unveröffentlichten Metho-

denbericht zum Gesamtwirtschaftlichen Stellenangebot, der im Auftrag des IAB erstellt 
wurde (vgl. Vogler-Ludwig 2006). 
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nungsverfahren angewendet. Dieses Verfahren passt die Verteilung von 

Betrieben und Beschäftigten der amtlichen Statistik an. Infolgedessen 

kommen bei der Hochrechnung das Betriebs- und das Beschäftigtenkon-

zept zur Anwendung, welche in Abbildung 3 dargestellt sind. 

Abbildung 3: Konzepte des iterativen Hochrechnungsverfahrens 

Aussage trifft auf X Betriebe bzw.
x% aller Betriebe zu

Aussage trifft auf X SV-Beschäftigte
bzw. Betriebe mit x% aller SV-

Beschäftigten zu

Konzepte zur
Hochrechnung

Betriebskonzept Beschäftigtenkonzept

 
Quelle: Eigene Darstellung, in Ahnlehnung an Vogler-Ludwig 2006: 24 ff.  
 

Nach Bundesländern ergibt sich ein relativ ausgewogenes Bild der Stich-

probenstruktur. Die Rücklaufquoten nach Wirtschaftszweigen und Be-

triebsgrößenklassen sind hinreichend gleichmäßig verteilt. Eine ausrei-

chende Fallzahl für die Auswertung steht jeweils zur Verfügung.  

Im Rahmen der Befragung sollten die Betriebe Stellung zu neueren Ent-

wicklungen der beruflichen Weiterbildung nehmen. Dabei geht es um  

Überlegungen, die Eigeninitiative zur Weiterbildung zu fördern. Grundge-

danke ist, Beschäftigten die Möglichkeit zu geben, sich bei weiterbeste-

hendem Arbeitsverhältnis für einen längeren Zeitraum ihrer Weiterbildung 

zu widmen. Dies wäre gegebenenfalls mit einer befristeten Arbeitsfreistel-

lung verbunden. Die Betriebe wurden gefragt, wie sie solche Maßnahmen 

generell einschätzen und ob sie sich an den Kosten beteiligen würden. 

Schließlich wurde ausgelotet, wie sie gegebenenfalls den Arbeitsausfall 

ersetzen würden. Die Ergebnisse sind im Folgenden dargestellt. 

4.3 Ergebnisse 

4.3.1 Langfristige Weiterbildungsförderung und deren 
Kosten 

Die Hälfte der deutschen Betriebe sieht die auf Eigeninitiative der Beschäf-

tigten beruhenden langfristigen Weiterbildungsmaßnahmen positiv, auch 

wenn diese nicht notwendigerweise betriebsspezifisch sind. Auf betriebli-



IABForschungsbericht Nr. 11/2007   

 

31

che Bedürfnisse abgestimmte längere Qualifizierungsmaßnahmen befür-

worten bereits zwei Drittel der Betriebe mit drei Viertel der SV-Beschäf-

tigten. Mit nahezu 31% der Betriebe lehnen mehr eine Kostenbeteiligung 

an Maßnahmen allgemeiner Natur ab, als dazu bereit sind (26%). Bezie-

hen sich die Maßnahmen auf betrieblich abgestimmte Qualifizierungen 

sind mehr als die Hälfte der Betriebe mit zwei Dritteln der SV-Beschäftig-

ten bereit, sich an der Kostenübernahme zu beteiligen. Abgelehnt wird 

dies trotz betrieblicher Abstimmung der Qualifizierung von jedem sieben-

ten Betrieb.  

Insgesamt betrachtet, entsteht ein positiver Eindruck der Einstellung der 

deutschen Betriebe. Fast 44% stimmen langfristigen Weiterbildungsmaß-

nahmen zu, sowohl grundsätzlich als auch betrieblich abgestimmten.24 

Nahezu 6% der Betriebe würde zwar langfristige Qualifizierungsmaßnah-

men unterstützen, sind aber noch indifferent, ob eine Kostenbeteiligung in 

Betracht kommen würde. Etwas weniger als 5% würden sich keinesfalls an 

den Kosten beteiligen, bewerten die langfristigen Weiterbildungsmaßnah-

men aber positiv. Ein bemerkenswerter Teil der Betriebe ist dem Thema 

langfristiger Weiterbildungsförderung gegenüber besonders positiv ge-

stimmt. Jeder sechste Betrieb würde nicht nur grundsätzliche wie auch 

betrieblich abgestimmte Weiterbildung fördern und wäre zur längerfristi-

gen Freistellung betroffener Mitarbeiter bereit. Diese Betriebe signalisieren 

auch ihre Bereitschaft zur Kostenübernahme, ob grundsätzlicher oder be-

triebsspezifischer Ausrichtung der Maßnahmen. Diese etwas mehr als 16% 

der deutschen Betriebe scheinen einerseits besonders an der Qualifizie-

rung und Lebenslauf begleitenden Weiterbildung ihrer Beschäftigten inte-

ressiert zu sein. Gleichzeitig sind sie auch zur finanziellen Unterstützung 

bereit. Nur ein relativ geringer Teil von etwas mehr als 2% lehnt nicht nur 

die Kostenbeteiligung, sondern auch die Förderung langfristiger Weiterbil-

dungsmaßnahmen generell ab, egal ob es sich um allgemeine oder be-

triebliche Maßnahmen handelt.  

                                                 
24 Dieser Wert entspricht nicht den aufsummierten Werten aus Tabelle 2, da diese nicht 

alle möglichen Antwortkombinationen enthält, sondern nur die mit den bedeutendsten 
Anteilen. Dabei wurden alle positiven Antworten auf die Einstellung zu längeren Quali-
fizierungen unabhängig von der Bereitschaft zur Kostenbeteiligung berücksichtigt. 
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Tabelle 2: Einschätzung der Weiterbildungsförderung und potentiellen  
Kostenbeteiligung (Auszug)25 

längere Weiterbildungsmaß- 
nahmen Kostenbeteiligung 

grundsätzlich betrieblich grundsätzlich betrieblich 

Anteil an 
allen  

Betrieben  
[%] 

ja ja ja ja 16,4 
ja ja nein ja 4,2 
ja ja nein nein 4,6 
ja ja eventuell ja 8,0 
ja ja eventuell eventuell 5,9 

nein ja nein ja 2,0 
nein nein nein nein 2,3 

eventuell ja eventuell ja 3,8 
eventuell eventuell ja ja 1,2 
eventuell eventuell eventuell eventuell 3,2 

Gewichtung: Betriebskonzept 
Quelle: IAB-Erhebung des Gesamtwirtschaftlichen Stellenangebots IV. Quartal 2005. 
 

Interessant erscheint die Frage, ob Betriebe in bestimmten Wirtschafts-

zweigen26 eher zur Weiterbildungsförderung ihrer Beschäftigten neigen als 

andere. Vor allem Dienstleister, sowohl unternehmensnahe als auch öf-

fentliche und private, sowie das Kredit- und Versicherungsgewerbe sind 

zur Förderung langfristiger beruflicher Weiterbildung bereit. Diese Bran-

chen sind aufgrund ihrer Tätigkeiten oftmals auf permanente Weiterbil-

dung angewiesen und ohnehin relativ weiterbildungsaktiv.27 Dies sind bei-

spielsweise die IT-Branche, Forschung und Entwicklung wie auch Rechts-, 

Steuer- und Unternehmensberatungen. Skeptischer sind hingegen vor al-

lem Handel, Gastgewerbe und Verkehr sowie das produzierende Gewerbe 

und Baugewerbe. Grund könnten die geringer einzuschätzenden Einsatz- 

und Aufstiegsmöglichkeiten in diesen Bereichen sein.  

                                                 
25 Tabelle 2 enthält ausgewählte Antwortkombinationen von 256 Möglichkeiten. 
26 Als Grundlage zur Einteilung der Wirtschaftszweige dient die auf EG-Verordnungen 

verbindlich eingeführte statistische Systematik der Wirtschaftszweige der Europäi-
schen Gemeinschaft (NACE Rev. 1.1). Verwendet wird die Disaggregation in sechs 
Wirtschaftszweige.  

27 Das Kredit- und Versicherungsgewerbe weist zusammen mit dem öffentlichen Sektor 
den höchsten Anteil an weiterbildenden Betrieben auf (vgl. hierzu u. a. Bellmann/  
Leber 2005b: 37). 
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Tabelle 3: Längere Weiterbildungsmaßnahmen und Wirtschaftszweige28 
längere Weiterbildungsmaßnahmen 

grundsätzlich  
[%] 

betrieblich abgestimmt 
[%] Wirtschaftszweig 

ja nein vielleicht ja nein vielleicht 
gesamt 50,6 11,5 23,8 66,5 4,4 13,1 
Land- Forstwirtschaft, Fischerei 49,2 7,6 21,4 62,1 4,0 8,3 
Produzierendes Gewerbe  
(ohne Baugewerbe) 50,1 14,1 21,4 66,0 4,9 13,7 

Baugewerbe 46,9 8,0 29,5 67,1 3,0 14,3 
Handel, Gastgewerbe; Verkehr 44,6 12,8 27,0 61,0 4,6 15,3 
Kredit-, Versicherungsgewerbe;  
Unternehmens-Dienstleister 56,5 11,1 21,1 70,2 4,5 12,5 

Öffentliche und Private 
Dienstleister 56,9 10,6 19,8 72,5 4,5 9,8 

gesamt 
(Beschäftigtenkonzept)* 56,3 12,1 24,7 75,6 3,2 13,8 

Gewichtung: Betriebskonzept 
* nachrichtlich: Ergebnisse nach Beschäftigtenkonzept kategorial 
Quelle: IAB-Erhebung des Gesamtwirtschaftlichen Stellenangebots IV. Quartal 2005. 
 

Nahezu jeder dritte Betrieb der aktiveren Branchen würde sich bei grund-

sätzlichen Maßnahmen an den Kosten beteiligen, an betriebsspezifischen 

Qualifizierungsmaßnahmen annähernd drei von fünf Betrieben. Im Bau-

gewerbe wäre nur weniger als die Hälfte bereit, sich finanziell an betrieb-

lich abgestimmten Maßnahmen zu beteiligen.  

                                                 
28 Aufgrund fehlender Angaben der Betriebe ergeben die Werte summiert nicht 100%. 

Diese Einschränkung trifft auf alle Wertetabellen zu. 
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Tabelle 4: Potentielle Kostenbeteiligung und Wirtschaftszweige 
Kostenbeteiligung 

grundsätzlich  
[%] 

betrieblich abgestimmt 
[%] Wirtschaftszweig 

ja nein vielleicht ja nein vielleicht
gesamt 26,1 30,7 27,0 51,8 14,2 17,3 

Land- Forstwirtschaft, Fischerei 21,8 29,9 25,0 48,8 14,5 13,3 
Produzierendes Gewerbe  
(ohne Baugewerbe) 20,2 32,0 28,2 53,7 12,8 17,8 

Baugewerbe 22,6 32,2 28,5 46,3 16,6 19,5 
Handel, Gastgewerbe; Verkehr 22,2 33,7 26,2 45,6 16,3 18,8 
Kredit-, Versicherungsgewerbe; 
Unternehmens-Dienstleister 31,8 27,0 30,4 58,8 11,8 16,2 

Öffentliche und Private 
Dienstleister 32,5 28,0 24,1 57,4 12,5 15,0 

gesamt 
(Beschäftigtenkonzept)* 30,6 23,3 35,1 68,7 7,3 16,1 

Gewichtung: Betriebskonzept 
* nachrichtlich: Ergebnisse nach Beschäftigtenkonzept kategorial 
Quelle: IAB-Erhebung des Gesamtwirtschaftlichen Stellenangebots IV. Quartal 2005 
 
Eine wichtige Rolle bei der Weiterbildungsaktivität der Betriebe spielt ihre 

Größe. Mit wachsender Anzahl ihrer Beschäftigten nimmt die Aktivität be-

züglich der Weiterbildung ihrer Mitarbeiter zu. Großbetriebe sind demzu-

folge deutlich weiterbildungsaktiver als kleine und mittlere Unternehmen 

(KMU) (vgl. Bellmann 2007). Somit stimmen tendenziell größere Betriebe 

auch dem vorübergehenden zweckgebundenen Ausstieg von Beschäftigten 

aus dem Erwerbsleben eher zu als kleinere Betriebe (Tabelle 5).  

Tabelle 5: Längere Weiterbildungsmaßnahmen und Betriebsgröße 
längere Weiterbildungsmaßnahmen 

grundsätzlich  
[%] 

betrieblich abgestimmt 
[%] 

Betriebsgröße  
nach Anzahl der  
SV-Beschäftigten 

ja nein vielleicht ja nein vielleicht 
gesamt 50,6 11,5 23,8 66,5 4,4 13,1 

< 10 49,7 11,1 23,4 64,6 4,4 12,7 
10 - 49 53,4 13,2 25,9 73,2 4,8 14,6 

50 - 249 56,4 12,6 23,6 77,6 2,3 13,9 
250 - 499 53,2 13,9 29,5 75,8 1,9 18,7 

500+ 53,8 10,8 30,8 77,0 3,8 15,2 

gesamt 
(Beschäftigtenkonzept)* 56,3 12,1 24,7 75,6 3,2 13,8 

Gewichtung: Betriebskonzept 
* nachrichtlich: Ergebnisse nach Beschäftigtenkonzept kategorial 
Quelle: IAB-Erhebung des Gesamtwirtschaftlichen Stellenangebots IV. Quartal 2005. 
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Eine Ursache hierfür könnte sein, dass der Ausfall eines Beschäftigten für 

kleinere Betriebe mit einem vergleichsweise höheren Verlust einhergeht. 

Der Geschäftsablauf ist durch das Fehlen von nur einem Mitarbeiter oft-

mals schon beeinträchtigt, da die Arbeitsdichte einzelner Beschäftigter in 

Kleinst- und Kleinunternehmen besonders hoch ist. 

In der Beurteilung dieser grundsätzlichen Weiterbildungsmaßnahmen sind 

die Unterschiede in den Betriebsgrößenklassen zwar zu erkennen, aber 

nicht so deutlich. Nahezu die Hälfte der Kleinstbetriebe mit weniger als 

zehn SV-Beschäftigten beurteilt diese positiv, fast 54% der Größtbetriebe. 

Am positivsten werden sie von Mittelbetrieben eingeschätzt. Wären die 

Maßnahmen betrieblich abgestimmt, würden drei Viertel der Großbetriebe 

zustimmen, jedoch weniger als zwei Drittel der Kleinstbetriebe.  

Auch die Bereitschaft zur Beteiligung an den Weiterbildungskosten für län-

gerfristige Maßnahmen steigt mit wachsender Betriebsgröße. Fast 40% 

der Größtbetriebe würde sich an den Kosten der Weiterbildungsmaßnah-

men beteiligen, dieser Anteil steigt auf 76%, wenn es sich um eine be-

trieblich abgestimmte Maßnahme handelt. In diesem Fall ist ebenso knapp 

die Hälfte der Kleinstbetriebe zur Mitfinanzierung bereit.  

Tabelle 6: Potentielle Kostenbeteiligung und Betriebsgröße 
Kostenbeteiligung 

grundsätzlich  
[%] 

betrieblich abgestimmt 
[%] 

Betriebsgröße  
nach Anzahl der  
SV-Beschäftigten 

ja nein vielleicht ja nein vielleicht 
gesamt 26,1 30,7 27,0 51,8 14,2 17,3 

< 10 25,4 31,4 25,8 48,7 15,2 17,2 
10 - 49 28,9 29,5 30,5 63,5 11,0 17,6 

50 - 249 26,8 23,0 38,4 69,5 6,1 17,0 
250 - 499 32,7 20,1 39,3 72,1 4,2 19,3 

500+ 39,0 21,1 31,6 76,3 4,5 13,9 

gesamt 
(Beschäftigtenkonzept)* 30,6 23,3 35,1 68,7 7,3 16,1 

Gewichtung: Betriebskonzept 
* nachrichtlich: Ergebnisse nach Beschäftigtenkonzept kategorial 
Quelle: IAB-Erhebung des Gesamtwirtschaftlichen Stellenangebots IV. Quartal 2005. 
 

Sollte die Maßnahme nicht betrieblich abgestimmt sein, so lehnt knapp 

jeder dritte Kleinstbetrieb die Finanzierungsbeteiligung ab. Ein unsteter 

Anstieg der Mitfinanzierungsbereitschaft ist bereits zu den Kleinbetrieben 

zu erkennen. Von dieser Größenklasse sind mehr als drei Fünftel der Be-
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triebe zu einer Kostenbeteiligung an betrieblich abgestimmten Qualifizie-

rungen bereit.  

In der Beurteilung von längerfristig angelegten Weiterbildungsmaßnahmen 

und deren Kostenbeteiligung unterscheiden sich ost- und westdeutsche 

Betriebe kaum.29  

Tabelle 7:  Längere Weiterbildungsmaßnahmen nach Ost/West 
längere Weiterbildungsmaßnahmen 

grundsätzlich  
[%] 

betrieblich abgestimmt 
[%] Region 

ja nein vielleicht ja nein vielleicht 
gesamt 50,6 11,5 23,8 66,5 4,4 13,1 

Westdeutschland 50,8 11,4 23,8 66,4 4,5 12,9 
Ostdeutschland/Berlin 49,5 11,8 23,7 66,8 4,1 13,9 

gesamt 
(Beschäftigtenkonzept)* 56,3 12,1 24,7 75,6 3,2 13,8 

Gewichtung: Betriebskonzept 
* nachrichtlich: Ergebnisse nach Beschäftigtenkonzept kategorial 
Quelle: IAB-Erhebung des Gesamtwirtschaftlichen Stellenangebots IV. Quartal 2005. 
 

Tabelle 8:  Potentielle Kostenbeteiligung nach Ost/West 
Kostenbeteiligung 

grundsätzlich  
[%] 

betrieblich abgestimmt 
[%] 

Region 

ja nein vielleicht ja nein vielleicht 
gesamt 26,1 30,7 27,0 51,8 14,2 17,3 

Westdeutschland 26,4 30,1 27,7 52,0 13,9 17,3 
Ostdeutschland/Berlin 25,0 33,2 24,5 50,8 15,2 17,4 

gesamt 
(Beschäftigtenkonzept)* 30,6 23,3 35,1 68,7 7,3 16,1 

Gewichtung: Betriebskonzept 
* nachrichtlich: Ergebnisse nach Beschäftigtenkonzept kategorial 
Quelle: IAB-Erhebung des Gesamtwirtschaftlichen Stellenangebots IV. Quartal 2005. 
 

Allerdings divergieren die Meinungen der Ost- und Westbetriebe in einigen 

Betriebsgrößenklassen. Die Standpunkte variieren je nach Größenklasse 

und Region, dabei nicht nur in der Höhe der Differenz, sondern auch in 

ihrer Richtung. Kleinstbetriebe in Ost- und Westdeutschland vertreten ein 

homogenes Meinungsbild (Werte entsprechen denen der Tabellen 5 und 

                                                 
29 Nahezu vier von fünf der deutschen Betriebe haben ihren Sitz in Westdeutschland. 
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6). Klein- und Mittelbetriebe in Westdeutschland befürworten langfristige 

Qualifizierungen ihrer Beschäftigten eher, dagegen mehr der ostdeutschen 

Größtbetriebe. Grundsätzlich an den Kosten beteiligen würden sich ten-

denziell mehr ostdeutsche Mittel- und Großbetriebe. Von den Größtbetrie-

ben signalisieren westdeutsche Betriebe eine deutlich höhere Beteili-

gungsbereitschaft. Die Abstände in der Einschätzung betrieblich abge-

stimmter Weiterbildungsmaßnahmen zwischen Ost- und Westbetrieben 

sind deutlich geringer als bei der Beurteilung von grundsätzlichen Maß-

nahmen. 

Ein weiterer möglicher Einflussfaktor auf die Bereitschaft zur Förderung 

der langfristigen Weiterbildung könnte in der Beschäftigungsentwicklung 

der Betriebe liegen. Im Befragungsjahr ist die Beschäftigung insgesamt 

leicht zurückgegangen, die Zahl der SV-Beschäftigten ist um 0,9% gesun-

ken. Bezüglich der erwarteten Entwicklung ihres Betriebes gaben 15,4% 

an, dass für das Befragungsfolgejahr eine Zunahme der Beschäftigtenzahl 

zu erwarten ist. Die Betriebe, die ein Beschäftigungswachstum für das 

Jahr 2006 beabsichtigten, gaben durchschnittlich eine Zuwachsrate von 

13,8% an. Fast genauso hoch wie die Zahl der erwartet wachsenden Be-

triebe ist die derer, welche einen Beschäftigungsrückgang vermuten 

(14,5%). In diesen wahrscheinlich schrumpfenden Betrieben ist eine Re-

duktion um 8,1% geplant.  

Die längere Weiterbildungsförderung ihrer Mitarbeiter und eine damit ver-

bundene Kostenbeteiligung an den Maßnahmen beurteilen die potentiell 

wachsenden Betriebe positiver als stagnierende bzw. schrumpfende Be-

triebe. So bewerten 57,4% der voraussichtlich wachsenden Betriebe 

grundsätzliche Weiterbildungsmaßnahmen positiv, jedoch weniger als die 

Hälfte der erwartet schrumpfenden Betriebe. Ebenso beurteilen drei Vier-

tel der geplant Wachsenden betrieblich abgestimmte, langfristig ausgeleg-

te Weiterbildungsmaßnahmen positiv. Auch dieser Wert liegt deutlich über 

dem Durchschnitt. Hingegen bewerten weniger als zwei Drittel der stag-

nierenden Betriebe diese Maßnahmen positiv. Personal suchende Betriebe 

bewerten sowohl grundsätzliche langfristige Weiterbildung positiver als 

auch betrieblich abgestimmte Maßnahmen.  

Unterschiede sind auch in der Bereitschaft zur Kostenbeteiligung an den 

Maßnahmen zu erkennen (Tabelle 9). Mehr als ein Drittel der voraussicht-
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lich wachsenden Betriebe würde sich bereits an den Kosten grundsätzli-

cher Weiterbildung beteiligen, fast zwei Drittel an denen für betrieblich 

abgestimmte Maßnahmen. Dazu wären jeweils ein Viertel bzw. die Hälfte 

der Betriebe bereit, die keine Veränderung ihrer Beschäftigtenzahl anstre-

ben. Betriebe, die neue Mitarbeiter suchen, sind eher zur Beteiligung an 

den Kosten der Qualifizierungen bereit als nicht suchende Betriebe. Dabei 

ist unerheblich, ob es sich um grundsätzliche oder betrieblich abgestimm-

te Maßnahmen handelt. 

Tabelle 9: Potentielle Kostenbeteiligung und Betriebsentwicklung/Personal-
suche 

Kostenbeteiligung 
grundsätzlich  

[%] 
betrieblich abgestimmt 

[%] 

Entwicklung der  
Betriebe nach Anzahl 
ihrer Beschäftigten 

ja nein vielleicht ja nein vielleicht 
gesamt 26,1 30,7 27,0 51,8 14,2 17,3 

wachsend 35,0 23,3 32,0 63,6 7,5 16,6 
konstant 25,0 31,2 26,8 49,6 14,7 18,1 

abnehmend 23,2 37,3 24,6 52,5 19,1 15,0 
Personalsuche       

ja 31,3 25,0 32,3 60,1 8,0 19,4 
nein 24,8 32,1 25,8 49,8 15,6 16,8 

gesamt  
(Beschäftigtenkonzept)* 30,6 23,3 35,1 68,7 7,3 16,1 

Gewichtung: Betriebskonzept 
* nachrichtlich: Ergebnisse nach Beschäftigtenkonzept kategorial 
Quelle: IAB-Erhebung des Gesamtwirtschaftlichen Stellenangebots IV. Quartal 2005. 
 

Die Bereitschaft, sich an den Kosten zu beteiligen, ist bei Personal su-

chenden Betrieben größer als bei denen, die sich nicht in einer Phase der 

Personalsuche befinden. Das Weiterbildungsangebot und die Förderbereit-

schaft der Betriebe könnten wichtige Faktoren für erfolgreiche Stellenbe-

setzungen sein. 

In der Beurteilung der Weiterbildungsmaßnahmen unterscheiden sich Ost- 

und Westbetriebe auch je nach Beschäftigungsentwicklung nur geringfü-

gig. Erst wenn es um die mögliche Beteiligung an den Kosten geht, sind 

Abweichungen erkennbar. Jeweils ein Drittel der Ostbetriebe mit Wachs-

tumserwartungen stimmen einer Kostenbeteiligung an Maßnahmen grund-

sätzlich zu oder lehnen diese ab. Von den Westbetrieben, die Beschäfti-

gungswachstum erwarten, stimmen zwar auch mehr als ein Drittel zu,  

aber nur ca. jeder fünfte westdeutsche Betrieb lehnt die grundsätzliche 
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Kostenbeteiligung ab. Ist die Weiterbildungsmaßnahme auf betriebliche 

Bedürfnisse abgestimmt, würden sich 48% der Ostbetriebe und 54% der 

Westbetriebe an der Finanzierung beteiligen, deren Beschäftigung im Fol-

gejahr wahrscheinlich rückläufig ist. 

Zwischenfazit I 

Betriebe bewerten Qualifizierungsmaßnahmen, die bedingt durch ihre län-

gere Dauer mit einem potentiell länger anhaltenden Arbeitszeitausfall ver-

bunden wären überwiegend positiv. Wie erwartet ist der Zuspruch größer, 

wenn es sich um betrieblich abgestimmte Maßnahmen handelt. In diesem 

Fall sind sie auch deutlich häufiger zu einer Beteiligung an den entstehen-

den Kosten bereit.  

Bei den Kleinstbetrieben sind die Unterschiede betrieblicher Einschätzun-

gen zwischen Ost und West gering. Tendenziell wächst der Zuspruch mit 

steigender Betriebsgröße. Dabei befürworten ostdeutsche Großbetriebe 

allgemeine längerfristige Qualifizierungsmaßnahmen häufiger als west-

deutsche Großbetriebe. Im Hinblick auf betrieblich abgestimmte Maßnah-

men und bezüglich einer Kostenbeteiligung gelangen vergleichsweise eher 

westdeutsche Großbetriebe zu einer positiven Einschätzung.  

Generell beurteilen Betriebe, die mit einer Beschäftigungszunahme rech-

nen, die langfristige Weiterbildungsförderung positiver als Betriebe mit 

vermutlich sinkender Beschäftigungszahl. Betriebe, die Mitarbeitern su-

chen, bewerten die langfristigen Weiterbildungsmaßnahmen von Beschäf-

tigten positiver als solche, die nicht suchen. Ebenso sind sie eher zur Be-

teiligung an den entstehenden Kosten bereit. 

4.3.2 Ausgleich des Arbeitsausfalls 
Grundsätzlich kommt für die Betriebe am ehesten (45%) die befristete 

Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter zum Ausgleich der fehlenden Arbeits-

kraft in Frage. Das bedeutet, dass die langfristige Weiterbildungsförderung 

in fast der Hälfte der deutschen Betriebe zu potentiellen positiven Ar-

beitsmarktwirkungen führen könnte, zumindest kurzfristig. Würde es sich 

um aktive Qualifizierung von ungelernten Beschäftigten handeln, käme 

nach § 235c SGB III eine Unterstützung für die Betriebe in Betracht.30 

                                                 
30 Nähere Informationen hierzu befinden sich im Anhang. 



IABForschungsbericht Nr. 11/2007   

 

40

Demnach könnten sie eine Förderung zum Ausgleich des Entgeltes des 

Vertreters beantragen. Mehr als die Hälfte der Betriebe, die schnellstmög-

lich ungelernte Mitarbeiter suchten, würde befristet neue Mitarbeiter zur 

Vertretung einstellen und könnte somit zu ihrer Entlastung die Förderung 

beantragen. Allerdings ist der Anteil der Betriebe, welche sofort ungelern-

te Personen suchen, mit etwas mehr als zwei Prozent der deutschen Be-

triebe gering. 

Auch ein Verzicht auf anstehende Entlassungen zur Vertretung der sich 

weiterbildenden Personen könnte positiv auf den Arbeitsmarkt wirken, 

denn es würde ein Zufluss in Arbeitslosigkeit vermieden. Diese Alternative 

stellt aber nur für 4% der Betriebe eine Möglichkeit des Arbeitsausgleiches 

dar. Als problematisch könnte hierbei betrachtet werden, dass Mitarbeiter, 

deren Entlassung ansteht, in vielen Fällen den abwesenden Mitarbeiter 

nicht adäquat zu ersetzen vermögen bzw. einen völlig anderen Aufgaben-

zuschnitt haben. Nicht jeder Beschäftigte kann einen beliebig anderen er-

setzen. Vorteilhaft sind vorhandene betriebsspezifische Kenntnisse gegen-

über einem externen Vertreter. Jeder fünfte Betrieb wäre geneigt, den 

Ausfall durch längere Arbeitszeiten anderer Mitarbeiter auszugleichen und 

die Arbeit auf andere Beschäftigte aufzuteilen. Dies könnte auf Ablehnung 

der Betroffenen stoßen, die entsprechend länger arbeiten müssen. Sie 

werden verpflichtet, ein höheres Arbeitspensum zu bewältigen, um einem 

Kollegen die Qualifizierung zu ermöglichen, die demjenigen potentiell Auf-

stiegs- und bessere Verdienstmöglichkeiten bietet.  

Mehr als die Hälfte aller Betriebe zieht nur eine der vorgeschlagenen Aus-

gleichsmöglichkeiten in Betracht. Nur jeder 12. Betrieb würde den Aus-

gleich der ausfallenden Arbeitskraft zumindest durch eine weitere Variante 

absichern, gerade 0,7% würden dies durch Nutzung einer dritten Option 

ergänzen. Circa ein Fünftel der Betriebe würde den Arbeitsausfall nicht 

ausgleichen. 

Gründe für die generell eher bejahende Einschätzung längerer Weiterbil-

dungszeiten größerer Betriebe sind in ihrem besseren Zugang zu den Pro-

duktionsfaktoren Arbeit und Kapital zu vermuten. Der begrenzte Zugang 

zu Ressourcen schränkt in KMU das Unternehmensgeschehen und die Ent-
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scheidungsspielräume ein31 (vgl. Lubritz 1996: 20). Größere Betriebe nei-

gen eher dazu, den Arbeitsausfall organisiert ausgleichen zu wollen bzw. 

auch zu können. Großbetriebe bilden hierbei eine Ausnahme. Denn mehr 

als jeder vierte dieser Größenklasse würde den Arbeitsausfall nicht aus-

gleichen, mehr als in allen anderen Betriebsgrößen, auch der Kleinstbe-

triebe. Ein fehlender Ausgleich würde für die Betriebe bedeuten, dass die 

Arbeit der abwesenden Person temporär nicht erledigt wird.  

Tabelle 10: Ausgleich des Arbeitsausfalls und Betriebsgröße 
Mehrfachnennung war möglich 

Ausgleich durch…  
Betriebsgröße  
nach Anzahl der  
SV-Beschäftigten 

befristete Ein-
stellungen 

[%] 

Verzicht auf Ent-
lassungen 

[%] 

längere Arbeits-
zeit anderer Be-

schäftigter 
[%] 

kein 
Ausgleich 

[%] 

gesamt 45,9 4,3 20,5 22,4 
< 10 43,3 3,7 19,2 23,0 

10 - 49 54,5 6,2 26,2 20,3 
50 - 249 64,9 9,6 24,8 16,8 
250 - 499 64,9 7,1 21,5 26,0 

500+ 72,1 9,4 29,0 15,9 

gesamt 
(Beschäftigtenkonzept)* 61,4 6,6 24,0 19,8 
Gewichtung: Betriebskonzept 
* nachrichtlich: Ergebnisse nach Beschäftigtenkonzept kategorial 
Quelle: IAB-Erhebung des Gesamtwirtschaftlichen Stellenangebots IV. Quartal 2005. 
 

Nahezu drei Viertel der Größtbetriebe, jedoch nur knapp die Hälfte der 

Kleinstbetriebe würden zum Ausgleich befristet neue Mitarbeiter einstel-

len. Restriktionen durch begrenzten Zugang zu finanziellen Ressourcen 

und zum Faktor Arbeitskraft der KMU werden an dieser Stelle deutlich. Ein 

eventueller Informationsrückstand bedingt durch ein geringer ausgepräg-

tes Informationsmanagement könnte auch eine Rolle spielen. Es ist frag-

lich, ob Klein- und Kleinstbetrieben die Möglichkeit der Förderung von Ver-

tretern nach § 229 ff. SGB III gegebenenfalls weniger bekannt sein könn-

te.  

Um die fehlende Arbeitskraft zu ersetzen, betrachtet fast jeder zehnte der 

Größtbetriebe den Verzicht auf Entlassungen als Ausgleichsalternative. 

                                                 
31 KMU haben schon entsprechend ihrer quantitativen Definition eine eingeschränkte 

personelle Ausstattung. Hinzu kommt der begrenzte Zugang zu finanziellen Mitteln. 
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Nicht einmal 4% der Kleinstbetriebe zieht diese Möglichkeit in Erwägung. 

Die erwähnten positiven Arbeitsmarktwirkungen wären unter Berücksichti-

gung der Betriebsgrößenunterschiede tendenziell noch unterschätzt, da 

große Betriebe anteilig mehr Personen sozialversicherungspflichtig be-

schäftigen. Das Potential für befristete Neueinstellungen ist folglich noch 

größer als es die Daten vermuten lassen. 

Allerdings würden deutlich weniger Kleinstbetriebe die ausfallende Ar-

beitszeit auf andere Mitarbeiter übertragen. Ein Grund dafür dürfte die ge-

ringere Zahl der Mitarbeiter sein, die in der Summe den Ausfall nicht 

kompensieren können. Hinzu kommt, dass Kleinstbetriebe meist Mitarbei-

ter mit einem breitgefächerten Fachwissen und nur wenige (bzw. eventuell 

nur einen) spezialisierten Mitarbeiter beschäftigen. 

Zwischen Ost- und Westbetrieben bestehen in den grundlegenden Aus-

gleichsmodalitäten nur marginale Unterschiede. So würden anteilig etwas 

mehr der Ostbetriebe befristet Mitarbeiter einstellen (47% gegenüber 

45% der Westbetriebe). Im Gegenzug neigen Westbetriebe eher zur Ver-

längerung der Arbeitszeit anderer Beschäftigter (21% gegenüber 18% der 

Ostbetriebe), um die temporär abwesende Arbeitskraft zu ersetzen (Abbil-

dung 4).  

Abbildung 4: Verlängerung der Arbeitszeit nach Ost / West und Betriebsgröße 
Angaben in % 
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Gewichtung: Betriebskonzept 
Quelle: IAB-Erhebung des Gesamtwirtschaftlichen Stellenangebots IV. Quartal 2005. 
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Diese divergierende Einschätzung zur Verlängerung der Arbeitszeit besteht 

über alle Betriebsgrößenklassen hinweg. Das könnte unter anderem an 

den generell längeren Arbeitszeiten im Osten liegen.32 Diese Tatsache 

könnte das Antwortverhalten der Ostbetriebe dahingehend beeinflussen, 

dass eine temporäre Arbeitszeitverlängerung mehr „wehtun“ würde als bei 

den westdeutschen Betrieben. 

Je nach Wirtschaftszweig und entsprechendem Aufgabengebiet differieren 

die Kompensationsformen, jedoch nicht sehr deutlich. Mehr als die Hälfte 

der öffentlichen und privaten Dienstleister würde den Arbeitsausfall über 

befristete Einstellungen zusätzlicher Mitarbeiter ausgleichen, ebenso die 

Hälfte der betriebe im produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe). Diese 

Ausgleichsoption bevorzugen dagegen nur etwa zwei von fünf Betrieben 

des Handels, Gastgewerbes und Verkehrswesens. 

Abbildung 5:  Ausgleich des Arbeitsausfalles und Wirtschaftszweig 
Mehrfachnennung war möglich; Angaben in % 
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Gewichtung: Betriebskonzept 
Quelle: IAB-Erhebung des Gesamtwirtschaftlichen Stellenangebots IV. Quartal 2005. 
 

Den Verzicht auf Entlassungen ziehen etwas mehr als 8% der Baubetriebe 

in Betracht, jedoch nur 3% der öffentlichen und privaten Dienstleister so-

                                                 
32 Nach der Arbeitszeitrechnung des IAB liegt die durchschnittliche Wochenarbeitszeit 

eines Vollzeitbeschäftigten im Westen im Jahr 2006  1,25h unter der eines ostdeut-
schen Vollzeitbeschäftigten.  
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wie des Handels, Gastgewerbes und Verkehrs. Auf die Möglichkeit, die Ar-

beitszeit der anderen Mitarbeiter zu verlängern, würde ca. jeder vierte Be-

trieb sowohl des Kredit-, Versicherungsgewerbes und der unternehmens-

nahen Dienstleiter wie auch des Handels, Gastgewerbes und Verkehrs zu-

rückgreifen. 

Ost- und Westbetriebe neigen zu ähnlichen Ausgleichsmodalitäten. Den-

noch sind Unterschiede in Wirtschaftsbereichen zu erkennen. Auffällig ist 

das Kredit- Versicherungsgewerbe und die unternehmensnahen Dienstleis-

tungen, hier würden deutlich mehr Betriebe im Westen den Ausgleich 

durch eine Verlängerung der Arbeitszeit anderer Mitarbeiter vornehmen. 

Dafür würden mehr Ostbetriebe generell auf einen Ausgleich verzichten.  

Abbildung 6:  Ausgleich des Arbeitsausfalles im Kredit- und Versicherungs-
gewerbe sowie den unternehmensnahen Dienstleistungen 
nach Ost/West 

Mehrfachnennung war möglich; Angaben in % 
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Gewichtung: Betriebskonzept 
Quelle: IAB-Erhebung des Gesamtwirtschaftlichen Stellenangebots IV. Quartal 2005. 
 

Ähnlich verhält es sich im Baugewerbe. Dort würde jeder fünfte Westbe-

trieb, jedoch nur jeder zehnte Betrieb im Osten die fehlende Arbeitskraft 

durch längere Arbeitszeiten anderer Mitarbeiter ersetzen. Jeder dritte ost-

deutsche Betrieb, aber knapp jeder vierte westdeutsche Betrieb des Bau-

gewerbes wäre geneigt, gänzlich auf einen Ausgleich zu verzichten.  

Erwartungsgemäß neigen Betriebe, die Beschäftigungsrückgang erwarten, 

eher dazu auf die Entlassung von Beschäftigten zum Ausgleich der ausfal-

lenden Arbeitskraft zu verzichten. Entsprechend neigen Betriebe, die Be-

schäftigungszuwächse planen, häufiger zu befristeten Einstellungen. So 

würden 60% dieser Betriebe, aber nur 40% der Betriebe mit voraussicht-
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lich sinkender Beschäftigtenzahl potentielle Arbeitsausfälle durch befriste-

te Einstellungen kompensieren. Betriebe, die einen Beschäftigungsrück-

gang erwarten, neigen erwartungsgemäß häufiger zu einer Verlängerung 

der Arbeitszeit und würden insbesondere keinen Ausgleich vornehmen.  

Tabelle 11: Ausgleich des Arbeitsausfalles und Beschäftigungsentwicklung/ 
Personalsuche 

Mehrfachnennung war möglich; Angaben in % 

Ausgleich durch…  
Entwicklung der  
Betriebe nach  
Anzahl ihrer  
Beschäftigten 

befristete Ein-
stellungen 

[%] 

Verzicht auf Ent-
lassungen 

[%] 

längere Arbeits-
zeit anderer Be-

schäftigter 
[%] 

kein  
Ausgleich 

[%] 

gesamt 45,9 4,3 20,5 22,4 
wachsend 60,6 3,1 17,6 18,1 

konstant 44,2 4,0 20,7 22,2 

abnehmend 40,2 7,5 23,6 28,1 

Personalsuche  
ja 52,9 3,2 25,3 21,2 

nein 44,2 4,6 19,4 22,6 

gesamt 
(Beschäftigtenkonzept)* 61,4 6,6 24,0 19,8 

Gewichtung: Betriebskonzept 
* nachrichtlich: Ergebnisse nach Beschäftigtenkonzept kategorial 
Quelle: IAB-Erhebung des Gesamtwirtschaftlichen Stellenangebots IV. Quartal 2005. 
 

Mehr als die Hälfte der Personal suchenden Betriebe würde auf befristete 

Einstellungen zum Ausgleich des Arbeitsausfalles zurückgreifen. Sie nei-

gen somit eher zur Einstellung neuer Mitarbeiter auf Zeit als Betriebe, die 

sich gerade nicht im Suchprozess befinden. Zugleich tendieren die su-

chenden Betriebe häufiger zu einer Arbeitszeitverlängerung ihrer Beschäf-

tigten. 

Bei den wachsenden Betrieben sind, wenn auch nur geringfügig, Unter-

schiede zwischen Ost und West auszumachen. Ostdeutsche Betriebe, die 

Beschäftigung aufbauen, würden Ausfälle mehr über befristete Einstellun-

gen und den Verzicht auf Entlassungen ausgleichen als westdeutsche Be-

triebe. Diese hingegen neigen mehr zur Arbeitszeitverlängerung anderer 

Beschäftigter bzw. zu einem Ausgleichsverzicht als Betriebe im Osten. 

Ostdeutsche Betriebe, die neue Mitarbeiter suchen, würden eher befristet 

neue Mitarbeiter einstellen als suchende Betriebe in Westdeutschland. Zu-
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dem ist der Unterschied zwischen den ostdeutschen Betrieben vergleichs-

weise groß. Von den suchenden Betrieben würden 60% zum Ausgleich des 

Arbeitsausfalls befristet Mitarbeiter einstellen, von den nicht suchenden 

Betrieben gaben dies nur knapp 46% als Möglichkeit des Ausgleiches an. 

Dafür würden mehr suchende Betriebe im Westen Deutschlands die Ar-

beitszeit auf andere Mitarbeiter verteilen (26,3% West; 16,5% Ost). 

Da Betriebe, die sich bereits mit den potentiellen Ausgleichsvarianten aus-

einandergesetzt haben, schon im Vorfeld Möglichkeiten des Ersatzes der 

abwesenden, sich weiterbildenden Mitarbeiter in Betracht ziehen und so-

mit planen, dürfte für sie zumindest ein Teil des Problems hintergründig 

werden. So sind Betriebe, die zumindest eine der Ausgleichsvarianten in 

Erwägung ziehen, der Weiterbildungsförderung ihrer Mitarbeiter bezüglich 

längerfristiger Qualifizierungen deutlich positiver zugetan. Sie sind zudem 

häufiger bereit, sich an den Kosten für derartige Maßnahmen zu beteili-

gen. Besonders deutlich ist die positivere Einstellung bei betrieblich abge-

stimmten Maßnahmen. 

Abbildung 7:  Nutzung verschiedener Ausgleichsvarianten durch Befürworter 
von längeren Weiterbildungsmaßnahmen bzw. Kostenbeteili-
gung 
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Gewichtung: Betriebskonzept 
Quelle: IAB-Erhebung des Gesamtwirtschaftlichen Stellenangebots IV. Quartal 2005. 
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Es ist zu erkennen, dass Betriebe, die die jeweilige Ausgleichsmöglichkeit 

nutzen würden, nicht nur den langfristigen Qualifizierungsmaßnahmen in 

höherem Maße zustimmen, sondern auch eher zu einer Mitfinanzierung 

bereit wären. 80% der Betriebe, die zum Ausgleich befristet neue Mitar-

beiter einstellen würden, befürworten langfristige, betrieblich abgestimmte 

Weiterbildungsmaßnahmen, aber nur etwas mehr als die Hälfte derer, für 

die eine Vertretungseinstellung nicht in Frage käme. 

Zwischenfazit II 

Mehr als drei Viertel der Betriebe würden den durch längere Weiterbil-

dungszeit entstehenden Arbeitsausfall ausgleichen. Den größten Zuspruch 

findet im Falle eines geplanten Ausgleiches die befristete Einstellung neuer 

Mitarbeiter, gefolgt von der Verteilung der Arbeit auf andere Mitarbeiter 

durch Verlängerungen deren Arbeitszeiten. Den Verzicht auf Entlassungen 

nennen die Betriebe selten. Eine Minderheit zieht die Nutzung von mehre-

ren Ausgleichsvarianten in Erwägung. 

Mit steigender Größe würden die Betriebe zunehmend neue Mitarbeiter 

temporär einstellen und die Arbeitszeit anderer Beschäftigter verlängern. 

Letzt genannte Möglichkeit bevorzugen insbesondere Westbetriebe, vor 

allem die großen. Das Meinungsbild der ostdeutschen Betriebe variiert 

zwischen den Betriebsgrößenklassen.  

Auf einen Ausgleich des Arbeitsausfalles würden am ehesten Betriebe des 

Handels, Gastgewerbes und Verkehr sowie des Baugewerbes verzichten. 

Die Möglichkeit der befristeten Einstellung neuer Mitarbeiter findet beim 

produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) und bei den öffentlichen und 

privaten Dienstleitern den größten Zuspruch. Arbeitszeitverlängerungen 

anderer Mitarbeiter würden am häufigsten Handel, Gastgewerbe und Ver-

kehr sowie das Kredit- und Versicherungsgewerbe wie auch die unterneh-

mensnahen Dienstleister in Kauf nehmen. Das Baugewerbe würde ver-

gleichsweise oft auf Entlassungen verzichten.  

Aus gegebener Beschäftigungssituation heraus würden mehr wachsende 

Betriebe häufiger befristet Mitarbeiter einstellen, Beschäftigung abbauen-

de Betriebe würden dagegen häufiger auf Entlassungen verzichten. 

Betriebe, die den Ausgleich des Arbeitsausfalls organisieren wollen - un-

abhängig von der Ausgleichsvariante - stimmen langfristigen Weiterbil-
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dungsmaßnahmen ihrer Beschäftigten in höherem Maße zu als diejenigen, 

die keinerlei Ausgleich planen. Zudem sind die ausgleichenden Betriebe 

eher bereit, sich an der Finanzierung der langfristigen Qualifizierungsmaß-

nahmen zu beteiligen. 

4.3.3 Lernzeitkonten 
Lernzeitkonten bieten die Option, größere Zeitguthaben auf langfristigen 

zu sammeln. Aufbauend auf den gesetzlichen und tariflichen Grundgutha-

ben ermöglichen sie den Beschäftigten, einen Eigenanteil zur Bildungsfrei-

stellung zu leisten. Über den Eigenbeitrag würde der potentielle Arbeits-

zeitausfall „cofinanziert“ werden. Dies könnte ein wichtiger Aspekt bei der 

Beurteilung dieser Konten durch die Betriebe sein. Circa jeder dritte deut-

sche Betrieb hält Lernzeitkonten als Konzept zur Förderung der beruflich-

betrieblichen Weiterbildung für sinnvoll. Aber nur 2,5% der deutschen Be-

triebe mit knapp 5% der SV-Beschäftigten führen derzeit solche Zeitkon-

ten. Im Jahr 2000 wurden sie von ungefähr drei Prozent der westdeut-

schen Betriebe geführt. Das entsprach ca. jedem neunten bis zehnten wei-

terbildungsaktiven Betrieb zu diesem Zeitpunkt (vgl. Dobischat/Seifert 

2001: 98). Gründe für die Divergenz zwischen dem Erkennen des Nutzens 

von Lernzeitkonten und deren Implementierung in den Betrieben könnten 

unter anderem in fehlender Dokumentation der Arbeitszeit mittels lang-

fristig angelegter Arbeitszeitkonten liegen. Im Vergleich zum Jahr 2004 ist 

der Anteil der Betriebe, die Arbeitszeitkonten eingerichtet haben, konstant 

bei ca. 21% geblieben. Da mit steigender Betriebsgröße auch der Anteil 

derer mit Arbeitszeitkontenregelungen wächst, werden diese von 41% al-

ler Beschäftigten in Deutschland genutzt. In drei von fünf Betrieben mit 

Arbeitszeitkonten gelten diese für die gesamte Belegschaft (Fischer et al. 

2007: 79 f.). 

Sowohl 36% der öffentlichen und privaten Dienstleister als auch des Kre-

dit-, Versicherungsgewerbes und der unternehmensnahen Dienstleister 

halten Lernzeitkonten für sinnvoll, dagegen nur jeder vierte Betrieb in 

Handel, Gastgewerbe und Verkehr. Auf die größte Ablehnung stoßen Lern-

zeitkonten in der Metall- und Metallerzeugnisindustrie (innerhalb des pro-

duzierenden Gewerbes, ohne Baugewerbe), dort werden sie von 36,7% 

der Betriebe nicht befürwortet. In Anbetracht der Vorreiterrolle des evalu-

ierten Tarifvertrages Qualifizierung der IG Metall, in welchem den Beschäf-
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tigten eine Bildungsfreistellung von drei Jahren unbezahlt ermöglicht wird, 

überrascht das Ergebnis. Entsprechend dieser Einschätzung sind nur in 

1,2% der Metall- und Metallerzeugnisbetriebe Lernzeitkonten vorhanden. 

Innerhalb des produzierenden Gewerbes wird das Resultat durch den rela-

tiv hohen Anteil von 5,7% der Betriebe des Maschinenbaus, Elektrotechnik 

und Fahrzeugbaus kompensiert, in denen bereits Lernzeitkonten imple-

mentiert sind. Die positivste Einschätzung von Lernzeitkonten im produ-

zierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) gibt das Holz-, Papier-, Druck- 

und Verlagsgewerbe mit zwei von fünf Betrieben. 

Lernzeitkonten sind nur in 2,5% der deutschen Betriebe vorhanden. Das 

Kredit-, und Versicherungsgewerbe und die unternehmensnahen Dienst-

leistungen liegen mit 4,1% der Betriebe über diesem Durchschnitt. 46% 

aller SV-Beschäftigen, für die Lernzeitkonten geführt werden, arbeiten im 

produzierenden Gewerbe. 

Hinsichtlich der Wirtschaftszweige sind zwischen Ost- und Westbetrieben 

nur marginale Unterschiede festzustellen. In Land- und Forstwirtschaft 

und Fischerei erachten eher die westdeutschen Betriebe Lernzeitkonten 

für sinnvoll, um eventuelle langfristige Weiterbildungszeiten vor- bzw. 

nachzuarbeiten. Im Baugewerbe ist dies eher der Standpunkt der Ostbe-

triebe. Bezüglich der Implementierung von Lernzeitkonten heben sich vor 

allem die öffentlichen und privaten Dienstleitungen hervor. Dort ist der 

Anteil der bereits Lernzeitkonten führenden Betriebe mit 5,9% überdurch-

schnittlich. 

In KMU sind Arbeitszeitkonten nicht so verbreitet, oftmals wird die Ar-

beitszeit sporadisch dokumentiert. Wenn Arbeitszeitkonten geführt wer-

den, dann sind diese meist kurzfristig als Gleitzeitkonto ausgelegt. Häufig 

sind sie nicht nur zeitlich begrenzt, sondern es ist zugleich ein Grenzwert 

für den Kontostand festgelegt (vgl. Seifert 2005: 309 f.). Bedingt durch 

das Fehlen von Arbeitszeitkonten könnte der geringere Bestand von Lern-

zeitkonten bei kleinen und mittleren Betrieben eine Folge sein. 2,4% der 

Kleinstbetriebe führen bislang Lernzeitkonten. Mit wachsender Betriebs-

größe nimmt der Anteil dieser Betriebe zu. Von den Größtbetrieben haben 

mehr als 7% Lernzeitkonten. Von den SV-Beschäftigten, für die Lernzeit-

konten vorhanden sind, arbeiten etwa ein Drittel in Größtbetrieben, ein 

Neuntel in Kleinstbetrieben. Insgesamt werden Lernzeitkonten für ca. 1,3 
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Mio. SV-Beschäftigten in Deutschland geführt, vorausgesetzt, diese sind 

für alle Beschäftigten in den Betrieben vorhanden.  

Trotz sporadisch geführter Lernzeitkonten halten fast 30% der Kleinstbe-

triebe mit weniger als zehn Mitarbeitern diese für sinnvoll. Auch diese po-

sitive Einschätzung nimmt mit steigender Betriebsgröße zu. Von den Be-

trieben mit mehr als 500 SV-Beschäftigten bewerten 45% Lernzeitkonten 

positiv. Am ehesten auf Ablehnung stoßen die Lernzeitkonten bei den 

Kleinbetrieben (vgl. Tabelle 12). 

Tabelle 12:  Lernzeitkonten und Betriebsgröße nach Ost/West 
Angaben in % 

Lernzeitkonten  
sinnvoll vorhanden 

Betriebsgröße  
nach Anzahl der  
SV-Beschäftigten  

Region 
ja nein vielleicht ja nein 

West 29,3 26,4 26,3 2,3 77,8
Ost/Berlin 30,8 27,9 23,6 2,6 77,9 < 10 
gesamt 29,6 26,7 25,7 2,4 77,8 
West 36,5 27,4 29,2 3,0 86,5

Ost/Berlin 33,6 30,4 25,0 3,0 85,8 10 - 49 
gesamt 35,9 28,0 28,3 3,0 86,4 
West 40,1 22,2 31,5 3,6 87,3

Ost/Berlin 33,6 27,9 30,4 7,5 82,6 50 - 249 
gesamt 38,7 23,4 31,3 4,4 86,3 
West 41,7 15,7 33,3 5,3 90,3

Ost/Berlin 40,3 29,0 23,8 3,7 82,3 250 - 499 
gesamt 41,5 17,9 31,7 5,0 88,9 
West 43,1 20,5 29,4 7,2 86,0

Ost/Berlin 45,5 23,2 23,2 8,3 81,0 500+ 
gesamt 43,5 20,9 28,4 7,4 85,2 
West 30,9 26,4 26,9 2,5 79,6

Ost/Berlin 31,3 28,3 24,0 2,9 79,2 gesamt 
gesamt 31,0 26,8 26,3 2,5 79,5 

gesamt 
(Beschäftigtenkonzept)*  39,5 22,8 28,2 4,8 85,7 

Gewichtung: Betriebskonzept 
* nachrichtlich: Ergebnisse nach Beschäftigtenkonzept kategorial 
Quelle: IAB-Erhebung des Gesamtwirtschaftlichen Stellenangebots IV. Quartal 2005. 
 

In der Beurteilung der Lernzeitkonten unterscheiden sich die Betriebe in 

Ost und West ohne Einbeziehen eines weiteren Strukturmerkmals nur ge-

ringfügig. Im Westen Deutschlands verfügen derzeit 2,5% der Betriebe 

mit 4,6% der SV-Beschäftigten, im Osten 2,9% der Betriebe mit 5,7% der 

SV-Beschäftigten über Lernzeitkonten. Nimmt man die Betriebsgröße zu-
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sätzlich in die Betrachtung auf, dann differieren die Einschätzungen in Ost 

und West durchaus. Westdeutsche Klein- und Mittelbetriebe halten Lern-

zeitkonten für sinnvoller als ostdeutsche Betriebe dieser Größen. 

Tabelle 13 zeigt eine Übersicht zur Einschätzung von Lernzeitkonten und 

deren Anwendung aufgeschlüsselt nach der erwarteten Beschäftigungs-

entwicklung der Betriebe bzw. ob sie sich auf Personalsuche befanden, un-

terschieden nach Ost- und Westdeutschland.  

Tabelle 13: Lernzeitkonten und Betriebsentwicklung/Personalsuche nach Ost/ 
West 

Angaben in % 
Lernzeitkonten  

sinnvoll vorhanden 
Entwicklung der  
Betriebe nach Anzahl 
ihrer Beschäftigten 

Region 
ja nein vielleicht ja nein 

West 35,2 28,9 25,4 1,1 85,4
Ost / Berlin 40,7 23,1 28,4 5,4 84,6 wachsend 

gesamt 36,1 28,0 25,9 1,8 85,3 
West 29,3 25,7 27,9 2,8 77,6

Ost / Berlin 29,9 28,7 24,2 2,5 78,8 konstant 
gesamt 29,4 26,3 27,1 2,8 77,8 
West 35,5 28,1 25,2 2,3 87,3

Ost / Berlin 31,8 31,5 21,4 2,9 80,9 abnehmend 
gesamt 34,4 29,0 24,1 2,5 85,5 

Personalsuche       

West 37,9 26,3 23,8 4,4 82,5
Ost / Berlin 41,1 20,3 23,7 10,4 82,2 ja 

gesamt 38,2 25,7 23,8 5,0 82,4 
West 28,9 26,4 27,8 1,9 78,8

Ost / Berlin 30,4 29,0 24,0 2,1 78,9 nein 
gesamt 29,3 27,0 26,9 2,0 78,8 

gesamt  31,0 26,8 26,3 2,5 79,5

gesamt 
(Beschäftigtenkonzept)*  39,5 22,8 28,2 4,8 85,7 

Gewichtung: Betriebskonzept 
* nachrichtlich: Ergebnisse nach Beschäftigtenkonzept kategorial 
Quelle: IAB-Erhebung des Gesamtwirtschaftlichen Stellenangebots IV. Quartal 2005. 
 

Mehr als ein Drittel der Betriebe, die von einem Beschäftigungsaufbau 

ausgingen, waren der Meinung, dass die Führung von Lernzeitkonten sinn-

voll ist. Gleichzeitig haben sie jedoch den geringsten Anteil an Betrieben, 

die tatsächlich bereits Lernzeitkonten eingeführt haben. Dies ist vor allem 

auf die weniger positive Haltung westdeutscher wachsender Betriebe zu-
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rückzuführen. Wachsende Betriebe in Ostdeutschland sind Lernzeitkonten 

gegenüber aufgeschlossener als westdeutsche Betriebe. Anteilig halten sie 

nicht nur Lernzeitkonten für sinnvoller, sondern führen diese auch häufi-

ger.  

Bei den Betrieben, die Beschäftigungsrückgang erwarten, beurteilen häu-

figer Westbetriebe als Ostbetriebe Lernzeitkonten als sinnvoll. Zudem leh-

nen Westbetriebe, die einen Beschäftigungsabbau erwarten, Lernzeitkon-

ten in geringerem Maße ab. 

Betriebe, die sich auf Personalsuche befinden, bewerten Lernzeitkonten 

nicht nur positiver als nicht suchende Betriebe, sie führen diese tenden-

ziell auch häufiger. Bei Personal suchenden Betrieben in Ostdeutschland 

stoßen Lernzeitkonten eher auf Zustimmung als bei entsprechenden west-

deutschen Betrieben. Diese Einschätzung geht konform mit dem Vorhan-

densein von Lernzeitkonten in diesen Betrieben. Deutlich mehr der Perso-

nal suchenden Betriebe in Ostdeutschland als in Westdeutschland führen 

zum Befragungszeitpunkt Lernzeitkonten. 

Zwischenfazit III 

Der Nutzen von Lernzeitkonten als Konzept zur Förderung der Weiterbil-

dung im Betrieb wird von einem beachtlichen Teil der deutschen Betriebe 

anerkannt. Fast jeder dritte deutsche Betrieb hält sie für sinnvoll. Ange-

nommen, jeder Betrieb, der Lernzeitkonten befürwortet, würde diese e-

tablieren und für alle SV-Beschäftigten einführen, könnten ca. 10,5 Mio 

SV-Beschäftigte ihre Weiterbildungszeiten über Lernzeitkonten organisie-

ren. Die Diskrepanz zwischen Erkennen der Nützlichkeit von Lernzeitkon-

ten und deren Existenz in den Betrieben ist jedoch beträchtlich. Nur 2,5% 

der deutschen Betriebe führen derzeit Lernzeitkonten.  

Die Verbreitung und die positive Bewertung der Lernzeitkonten nehmen 

mit der Betriebsgröße zu. Ostdeutsche Größtbetriebe bewerten Lernzeit-

konten mit knapp der Hälfte am positivsten sowohl im Vergleich zu West-

deutschland als auch zu Betrieben anderer Größen. Westdeutsche Klein- 

und Mittelbetriebe befürworten Lernzeitkonten tendenziell häufiger als 

ostdeutsche Betriebe dieser Größen, wenn auch zum Teil nur geringfügig. 

Geht es um das Vorhandensein von Lernzeitkonten, fallen vor allem ost-

deutsche Mittelbetriebe mit 50 bis 249 SV-Beschäftigten positiv auf. 
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Am wenigsten befürworten Betriebe des Handels und Gastgewerbes das 

Instrument der Lernzeitkonten, am meisten Betriebe der öffentlichen und 

privaten und auch der unternehmensnahen Dienstleistungen wie auch des 

Kredit- und Versicherungsgewerbes. Den höchsten Anteil an Lernzeitkon-

ten führenden Betrieben hat der Bereich Maschinenbau, Elektrotechnik 

und Fahrzeugbau.  

Obwohl wachsende Betriebe mit mehr als einem Drittel Lernzeitkonten am 

positivsten einschätzen, führen sie diese anteilig am wenigsten. Betriebe, 

deren Beschäftigtenzahl voraussichtlich keiner Veränderung unterliegt, 

führen anteilig häufiger Lernzeitkonten, halten diese jedoch gleichzeitig 

seltener für sinnvoll. Ostbetriebe, die erwarteten, Beschäftigung aufzu-

bauen, halten Lernzeitkonten öfter für sinnvoll und führen diese auch häu-

figer. 

4.3.4 Lernzeitkonten, Weiterbildungsförderung und  
Ausgleich 

Betriebe mit Lernzeitkonten haben sich vor deren Implementierung um-

fassend mit dem Thema der Weiterbildungsförderung und der Problematik 

der fehlenden Arbeitszeit auseinandergesetzt. Schließlich gab es gute 

Gründe, warum sie sich für das Instrument der Lernzeitkonten entschie-

den haben. Dobischat/Seifert (2001) weisen auf einen Zusammenhang 

zwischen Lernzeitkonten und weiterbildungsrelevanten Strukturmerkmalen 

hin. Demnach haben Betriebe mit Lernzeitkonten eine höhere Beteili-

gungsquote der Beschäftigten an Weiterbildungen, regulieren ihre Weiter-

bildung häufiger und integrieren gering Qualifizierte stärker in die Weiter-

bildung. Entsprechend könnte die Einführung dieser Konten auch zu einer 

weiteren Verbesserung der Haltung der Betriebe gegenüber der langfristi-

gen Förderung der Qualifizierung ihrer Beschäftigten geführt haben. 

Ein direkter Vergleich zwischen Betrieben, die Lernzeitkonten bereits füh-

ren und denen, die dies (noch) nicht tun33, weist darauf hin, dass die be-

reits Lernzeitkonten führenden Betriebe eine positivere Einstellung zur 

langfristigen Weiterbildung trotz der damit verbundenen Ausfallzeiten zei-

gen. Nahezu zwei Drittel der Betriebe, die bereits Lernzeitkonten imple-

                                                 
33 An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass nur 2,5% der deutschen Be-

triebe Lernzeitkonten führen. Dies hat eine deutlich geringere Fallzahl zur Folge. 
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mentiert haben, beurteilen Maßnahmen zur langfristigen Weiterbildungs-

förderung ihrer Beschäftigten positiv. Dieser Anteil steigt auf 90%, wenn 

es sich um betrieblich abgestimmte Maßnahmen handelt.  

Abbildung 8: Unterstützung längerer Weiterbildungsmaßnahmen/Kosten-
beteiligung in Betrieben mit und ohne Lernzeitkonten 

Angaben in % 
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Gewichtung: Betriebskonzept 
Quelle: IAB-Erhebung des Gesamtwirtschaftlichen Stellenangebots IV. Quartal 2005. 
 

Geht es um die Bereitschaft, sich an den Kosten für die Qualifizierungs-

maßnahmen zu beteiligen, wird der offensichtlich positive Einfluss der 

Lernzeitkonten noch deutlicher. Fast die Hälfte der Betriebe, die Lernzeit-

konten hat, würde sich grundsätzlich an den Kosten beteiligen. Wäre die 

Weiterbildung betrieblich abgestimmt, stimmen 83% einer finanziellen Un-

terstützung zu.  

In Abschnitt 4.3.2 wurden Hinweise dahingehend beschrieben, dass Be-

triebe, die den Ausgleich der entfallenden Arbeitskraft und bereits konkre-

te Ausgleichsmöglichkeiten in Erwägung ziehen, langfristigen Weiterbil-

dungsmaßnahmen ihrer Beschäftigen vermehrt zustimmen. Ähnliches ist 

bezüglich des Vorhandenseins von Lernzeitkonten festzustellen. Betriebe 

mit Lernzeitkonten würden den Arbeitsausfall öfter ausgleichen als jene, 

die diese nicht implementiert haben. Betriebe, die Lernzeitkonten führen, 

würden alle Ausgleichsvarianten jeweils zu einem höheren Anteil nutzen. 

Auffällig ist der deutlich höhere Anteil bei den bereits Lernzeitkonten füh-

renden Betrieben, die vorübergehend neue Mitarbeiter einstellen würden. 

Dieser Fakt und die größere Neigung, auf anstehende Entlassungen zu 

verzichten, bieten zumindest einen Hinweis, dass kurzfristige positive Wir-

kungen auf den Arbeitsmarkt zu erwarten wären.  
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Abbildung 9: Lernzeitkonten und Ausgleich des Arbeitsausfalles 
Mehrfachnennung war möglich; Angaben in % 
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Gewichtung: Betriebskonzept 
Quelle: IAB-Erhebung des Gesamtwirtschaftlichen Stellenangebots IV. Quartal 2005. 
 

Der Entscheidung zur Einführung von Lernzeitkonten gehen vielschichtige 

Überlegungen der Unternehmer in den Betrieben voraus. Entscheidungs-

führend ist dabei, dass durch die Teilnahme an Weiterbildungen, vor allem 

über einen längeren Zeitraum hinweg, die Arbeitszeit eingeschränkt ist 

bzw. temporär auf Null sinken kann. Die Weiterbildungszeit kann mittels 

Lernzeitkonten angespart und in einem Block in Anspruch genommen wer-

den. Mit der Einführung von Lernzeitkonten schaffen Betriebe die Freiräu-

me für die Qualifizierung ihrer Beschäftigten. Ihnen müsste somit bewusst 

sein, dass im Falle eines temporären Ausstiegs eines Mitarbeiters zur Qua-

lifizierung, in der Regel für einen adäquaten Ausgleich gesorgt werden 

muss. Sie sollten daher mit verschiedenen Möglichkeiten vertraut sein und 

Optionen festgelegt haben, die für ihren Betrieb in Frage kommen würden.  

Potentiell entstehende innerbetriebliche Spannungen durch die temporäre 

Abwesenheit von Mitarbeitern könnten durch Lernzeitkonten entschärft 

werden. Das Konfliktpotential, das sich durch „geschenkte“ Weiterbil-

dungszeit aufbauen könnte, wird mittels Lernzeitkonten entschärft. Zum 

einen hat jeder Beschäftigte ein Lernzeitkonto, zum anderen werden Frei-

zeitanteile eingebracht. Es besteht die Möglichkeit, dass Mitarbeiter, die 

gegebenenfalls länger arbeiten sollen, um dem Kollegen die Qualifizierung 

zu ermöglichen, die temporäre Verlängerung ihrer Arbeitszeit eher akzep-

tieren. Denn damit eröffnet sich jedem Beschäftigten die gleiche Option. 

So können die Mitarbeiter das Guthaben auf ihrem Arbeits- oder Lernzeit-

konto erhöhen, wenn sie länger arbeiten, die Weiterbildungszeit anderer 

Personen zu kompensieren. 
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5 Zusammenfassung und Ausblick 
Eine Möglichkeit, die Notwendigkeit des Lebenslangen Lernens in den Köp-

fen von Politikern, Unternehmern und nicht zuletzt den Beschäftigten zu 

verankern, ist die konkrete Förderung der beruflichen Weiterbildung. Die-

se ist nicht nur zur Erhaltung des Humankapitals von Beschäftigten, son-

dern zur Erweiterung vor allem berufsspezifischen Wissens geeignet. Ins-

besondere längere Qualifizierungsmaßnahmen werden dabei zukünftig an 

Bedeutung gewinnen. Denn auf diesem Weg könnten ein höherer Be-

rufsausbildungsabschluss oder ein Bachelor- bzw. Masterabschluss nach-

geholt werden. Schulabschluss und Erstausbildung werden zunehmend als 

Grundlage eines erfolgreichen Erwerbslebens verstanden. Unterbrechun-

gen und Diskontinuitäten werden immer häufiger zum Bestandteil der Er-

werbsbiografie. Zum Erhalt ihrer Beschäftigungs- und Konkurrenzfähigkeit 

auf dem Arbeitsmarkt wird permanente Fort- und Weiterbildung mehr und 

mehr zum beruflichen Alltag der Erwerbstätigen gehören.  

Betriebe signalisieren zwar ihre Unterstützung für temporäre Ausstiegs-

phasen von Beschäftigten, damit sich diese einen längeren, zusammen-

hängenden Zeitraum ihrer beruflichen Weiterbildung widmen können. Zu-

rückhaltender sind sie jedoch bezüglich ihrer Bereitschaft, die Kosten sol-

cher Maßnahmen mit zu tragen, obwohl die Einsicht in die Notwendigkeit 

zeitintensiver Qualifizierungen zunimmt. Die Zustimmung zu solchen Maß-

nahmen wie auch zur Kostenbeteiligung steigt mit der Betriebsgröße. 

Wachsende Betriebe halten die langfristige Weiterbildungsförderung ihrer 

Mitarbeiter für wichtiger als jene, die einen Beschäftigungsrückgang er-

warten. Besondere Zustimmung finden langfristige Qualifizierungen ein-

schließlich potentieller Finanzierungsbeteiligung beim Kredit- und Versi-

cherungsgewerbe, ebenso bei unternehmensnahen sowie öffentlichen und 

auch privaten Dienstleistern. 

Die Umsetzung intensiver Qualifizierung setzt strategisches Vorgehen vor-

aus. Die Unternehmen sollten den Gedanken an temporäre Abwesenheit 

von Beschäftigten zum Zwecke der nachhaltigen Weiterbildung aufneh-

men. Auf Unternehmensebene sind entsprechende Vorbereitungen zu tref-

fen. Die politischen Akteure sollten potentielle gesetzliche Fördermöglich-

keiten ausloten. Mit „Job-Rotation“ wurde ein im Rahmen der EU-Gemein-

schaftsinitiative ADAPT zur Verhinderung von Arbeitslosigkeit bereits er-
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probtes Instrument eingeführt. Im Rahmen des Job-AQTIV-Gesetzes wur-

den Regelungen zum präventiven Ansatz von betrieblicher Weiterbildung 

neu gefasst. Die befristete Einstellung einer arbeitslosen Person zur Ver-

tretung einer abwesenden Person in Weiterbildung kann nach § 229 ff. 

SGB III gefördert werden. Nach § 235c SGB III werden Weiterbildungs-

maßnahmen für ungelernte Beschäftigte durch Zuschüsse zum Arbeitsent-

gelt gefördert, wenn die Qualifizierung zu einem Berufsabschluss führt. 

Auch die Weiterbildung älterer Arbeitnehmer wird nach § 417 Abs. 1 

SGB III bezuschusst. Diese Regelungen zur Förderung der beruflichen 

Weiterbildung werden von den Betrieben kaum genutzt (vgl. Dialog 

1/2007: 14). Ein Grund hierfür könnte sein, dass diese Regelungen noch 

relativ unbekannt sind. Das Programm „WeGebAU 2007“, das im Jahr 

2006 von der Bundesagentur für Arbeit initiiert wurde, soll das Interesse 

der Betriebe für diese Regelungen wecken.  

Rund 80% aller Betriebe würden den Arbeitszeitausfall ausgleichen, wenn 

ein Mitarbeiter für einen längeren Zeitraum freigestellt wird. Die befristete 

Einstellung neuer Mitarbeiter zur Vertretung des abwesenden Beschäftig-

ten findet dabei den weitaus größten Zuspruch. Fast die Hälfte der Betrie-

be würde auf diese Ausgleichsvariante zurückgreifen. Je größer ein Betrieb 

ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass zur Vertretung ein neuer 

Mitarbeiter eingestellt wird. Nahezu drei Viertel der Größtbetriebe mit 500 

und mehr SV-Beschäftigten würde Mitarbeiter einstellen. Deutlich seltener 

würden die Betriebe die Arbeitszeit anderer Beschäftigter verlängern. Die-

se Möglichkeit würde von jedem fünften Betrieb genutzt werden, wobei 

eher die West- als die Ostbetriebe dazu neigen. Den Verzicht auf sonst 

anstehende Entlassungen betrachten nur wenige Betriebe (4%) als Alter-

native. Hier könnte eine Rolle spielen, dass zu entlassende Mitarbeiter oft-

mals den abwesenden Beschäftigten nicht adäquat zu ersetzen vermögen. 

Wenn, dann würden hauptsächlich größere Betriebe auf Entlassungen ver-

zichten. Ein Blick auf die Ausgleichsmuster in den Wirtschaftszweigen 

zeigt, dass vor allem im produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) und 

in den öffentlichen und privaten Dienstleistungen mit befristeten neuen 

Einstellungen gerechnet werden könnte. Das Kredit- und Versicherungs-

gewerbe und die unternehmensnahen Dienstleister wie auch Handel, 

Gastgewerbe und Verkehr neigen häufiger zur Verlängerung der Arbeits-

zeit anderer Beschäftigter. Insgesamt ist ein beträchtliches Potential für 
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kurzfristige positive Wirkungen auf dem Arbeitsmarkt vorhanden. Wie 

hoch dieses Potential genau ist, kann mit den vorliegenden Ergebnissen 

nicht abgeschätzt werden, auch weil die tatsächliche Inanspruchnahme 

durch die Beschäftigten nicht vorausgesagt werden kann.  

Zudem könnte es notwendig sein, vorhandene Freistellungsmöglichkeiten 

für Qualifizierungen wie Bildungsurlaub oder tarifvertragliche Regelungen 

unter den Erwerbstätigen bekannter zu machen. Auch hierbei könnten die 

Unternehmen eine wichtige Rolle übernehmen, vorausgesetzt, sie wollen 

ihre Mitarbeiter bei aufwendigen Qualifizierungsvorhaben unterstützen. 

Betriebliches Engagement ist notwendige Bedingung, um einen Schritt in 

Richtung des Lebenslangen Lernens voran zu kommen. 

Einen möglichen Kompromiss zur Lösung des Konfliktes zwischen Arbeits- 

und Weiterbildungszeit könnten Lernzeitkonten darstellen. Dabei handelt 

es sich um ein Instrument, dass durch die Ansammlung von Zeitguthaben 

aus diversen Quellen eine geschickte Verschränkung von Arbeits- und 

Qualifizierungszeit ermöglicht. Sie könnten eine Alternative für alle Unter-

nehmen darstellen, auch für KMU.  

Der Anteil von Betrieben, die für ihre Beschäftigten Lernzeitkonten führen, 

ist mit 2,5% eher gering. Demnach können sie von maximal 4,8% der SV-

Beschäftigten genutzt werden. Fast ein Drittel der Betriebe erkennt sie als 

sinnvolles Instrument zur Verschränkung von Arbeits- und Weiterbil-

dungszeit an, wobei der Anteil mit steigender Betriebsgröße wächst. Glei-

ches gilt für das Vorhandensein von Lernzeitkonten. Den größten Zu-

spruch finden sie bei öffentlichen und privaten Dienstleistern. Bezüglich 

der Umsetzung und Etablierung im Betrieb weisen Maschinenbau, Elektro-

technik und Fahrzeugbau34 den höchsten Anteil auf. Allerdings besteht ei-

ne beträchtliche Diskrepanz zwischen Meinung und tatsächlicher Realisie-

rung. 

Grundsätzlich vermögen Lernzeitkonten antizyklische Weiterbildung in Zei-

ten mit geringerem Auftragsvolumen oder Kurzarbeit zu erleichtern. Ist 

der Fakt der temporären Arbeitszeitverkürzung des Beschäftigten ausrei-

chend lange bekannt und die geplante Weiterbildung organisatorisch noch 

                                                 
34 Diese gehören nach NACE 1.1 dem produzierenden Gewerbe ohne Baugewerbe an. 
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einzubetten, dann ist dies sowohl für den Betrieb als auch für den Be-

schäftigten vorteilhaft. Hinsichtlich zeitintensiverer Qualifizierungen dürfte 

sich der Vorteil der antizyklischen Maßnahmeteilnahme deutlich schwieri-

ger verwirklichen lassen. Denn solche Weiterbildungen müssen längerfris-

tig geplant und können somit nur bedingt flexibel an die Auftragssituation 

des Unternehmens angepasst werden. Dennoch ist dies eine erstrebens-

werte Alternative und sollte deswegen in jegliche Qualifizierungsüberle-

gung einbezogen werden. 

Hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung von Lernzeitkonten in der be-

trieblichen Praxis sind noch viele Fragen offen. Erfahrungsberichte oder 

weiterführende empirische Analysen liegen bislang kaum vor. Verbindliche 

Regeln zur Gestaltung von Lernzeitkonten mit konkreten gesetzlichen Vor-

schriften für Lernzeiten verbunden mit fixen zeitlichen und finanziellen 

Verteilungsmustern könnten bei den Unternehmen auf Ablehnung stoßen. 

Eine diesbezügliche gesetzliche Verankerung sollte den Unternehmen da-

her genügend betrieblichen Gestaltungsraum lassen (vgl. Ahlene/Dobi-

schat 2003: 179 ff.). 

Auf politischer Ebene müssten bezüglich der angesprochenen Probleme 

wie Insolvenzschutz oder Transferierbarkeit günstige Rahmenbedingungen 

geschaffen werden. Vor allem aber müssten die noch nicht beteiligten 

Bundesländer (Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen und Thüringen) hin-

sichtlich der entsprechenden Bildungsurlaubsgesetze gleichziehen. Grund-

legende Regelungen sollten tarifunabhängig vereinbart werden, da nicht 

alle Beschäftigten tarifvertraglich organisiert und damit nicht einbezogen 

sind. Erschwerend kommt hinzu, dass die Tarifbindung mit sinkender Be-

triebsgröße abnimmt. Somit wären die Beschäftigten in kleinen und mit-

telgroßen Unternehmen benachteiligt (vgl. Dobischat/Seifert 2005b: 271; 

Seifert 2006: 165 f.).  

Einen Lösungsansatz könnte das Modell der zentralen Lernzeitkonten bie-

ten, die von einer übergeordneten Institution für alle Erwerbstätigen ge-

führt würden. Der Beirat „Berufliche Bildung und Beschäftigungspolitik“ 

der Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales und Frauen schlägt hierfür die 

Bundesagentur für Arbeit vor. Zeit- und auch Finanzierungsansprüche 

könnten somit über ein beitragsfinanziertes System gesichert werden (vgl. 

Senatsverwaltung 2001: 13 ff.). Eine andere Möglichkeit bietet die ge-
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schickte Kombination aus dezentral geführten Lernzeitkonten in den Be-

trieben und Fondlösungen.35 Ähnlich dem Fondsystem für Weiterbildung in 

Frankreich wäre es möglich, in einer für Deutschland angepassten Form 

entweder eine bundesweite Fondlösung anzustreben oder entsprechende 

Branchenfonds einzurichten, die zumindest alle Unternehmen eines Wirt-

schaftszweiges in die verbindlichen Regelungen einbeziehen (vgl. Drexel 

2004). 

Die vorliegende Untersuchung liefert Indizien für den positiven Zusam-

menhang zwischen der Förderung der Weiterbildungsaktivitäten und der 

Implementierung von Lernzeitkonten. Wechselseitig argumentiert, besteht 

die Möglichkeit, dass die verstärkte Einführung von Lernzeitkonten die 

Weiterbildungsaktivitäten und deren Unterstützung durch die Betriebe be-

lebt. 

„Die generelle Einführung von Lernzeitkonten würde die finan-

ziellen und zeitlichen Voraussetzungen für berufliche Weiterbil-

dung auf ein breiteres Fundament stellen, das allen Beschäftig-

ten Zugänge sichert.“ (Siehe Dobischat/Seifert 2005a: 16) 
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Anhang 
 

 

Weiterbildungsrelevante Regelungsgrundlagen 

Die Gesetzgebungskompetenz kommt den Ländern zu, entsprechend gibt 

es Landes-Weiterbildungsgesetze. Weiterhin existieren eine Vielzahl von 

tariflichen Regelungen und einzelbetriebliche Vereinbarungen, die durch 

individuelle Absprachen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ergänzt 

werden. 

A Gesetze 

Grundsätzlich liegt die Zuständigkeit der Gesetzgebung zur Weiterbildung 

bei den Ländern. Trotz allem gibt es Gesetze auf Bundesebene, die für die 

Weiterbildung relevant sind.  

Abbildung A1:  Gesetzliche Regelungen auf Bundesebene 

Gesetze auf Bundesebene

SGB III -

Job-AQTIV-G

BBIG -

Berufsbildungsgesetz

Förderung der beruflichen
Weiterbildung; Regelung der
Anpassungs- und
Aufstiegsfortbildung

Freistellung von Betriebsräten

und Vertrauensleuten für

Weiterbildungsmaßnahmen

BetrVG -

Betriebsverfassungsgesetz

Ordnung, Durchführung und

Zuständigkeit der beruflichen

Weiterbildung
 

Quelle: Eigene Darstellung. 
 

SGB III 
Der sechste Abschnitt des SGB III enthält Regelungen zur Förderung der 

beruflichen Weiterbildung von Arbeitnehmern. Im fünften Kapitel (Leis-

tungen an Arbeitgeber) ist in den §§ 229 ff. u. a. die Förderung der beruf-

lichen Weiterbildung durch Vertretung auf Arbeitgeberseite geregelt. Dar-

aufhin können Arbeitgeber, die einen Beschäftigten zur Weiterbildung frei-

stellen und als Vertretung einen Arbeitslosen einstellen, einen Zuschuss 

zum Entgelt des Vertreters erhalten. Zudem zahlt die Bundesagentur für 

Arbeit Lohnkostenzuschüsse, wenn Betriebe ungelernte Beschäftigte für 

eine Weiterbildung freistellen, die zu einem anerkannten Berufsabschluss 

führt (§ 235c SGB III). Weiterhin werden Weiterbildungskosten für ältere 

Beschäftigte unter bestimmten Voraussetzungen erstattet (§ 417 Abs. 1 
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SGB III). Letzt genannte Regelungen wurden im Rahmen des Job-AQTIV-

Gesetzes vom Dezember 2001 neu gefasst. Unter anderem wurde der prä-

ventive Ansatz von Weiterbildung um Möglichkeiten  erweitert, Weiterbil-

dung von Beschäftigten auch dann zu fördern, wenn noch keine Bedro-

hung durch Arbeitslosigkeit vorliegt. Zudem wurde mit dem Job-AQTIV-

Gesetz die Individualisierung der Weiterbildungsplanung eingeleitet (vgl. 

Deutscher Bundestag 2004: 83 ff.) 

BBIG – Berufsbildungsgesetz 
Das Berufsbildungsgesetz in der neuen Fassung von April 2005 enthält 

grundsätzliche Regelungen zur Berufsbildung im Sinne einer Berufsvorbe-

reitung, der Berufsausbildung (duales System), der beruflichen Fortbil-

dung sowie der Umschulung.  

BetrVG - Betriebsverfassungsgesetz 
Das Betriebsverfassungsgesetz regelt die grundlegende Ordnung der Zu-

sammenarbeit von Arbeitgeber und der gewählten betrieblichen Interes-

senvertretung der Arbeitnehmer. Entsprechend § 37 BetrVG sind Mitglie-

der des Betriebsrates zur Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstal-

tungen freizustellen.  

In zahlreichen Bundesländern bestehen sowohl Weiterbildungs- als auch 

Bildungsurlaubsgesetze. 

Abbildung A2:  Gesetzliche Regelungen auf Landesebene 

Gesetze auf Landesebene

Weiterbildungs-

gesetze

Bildungsurlaubs - bzw.

Bildungsfreistellungsgesetze

Ordnung und Förderung der Weiterbildung in

den Bundesländern (Erwachsenenbildungsrecht)

Regelung des gesetzlichen Anspruchs auf Freistellung
zum Zwecke der Weiterbildung in 12 Bundesländern  

Quelle: Eigene Darstellung. 
 

Weiterbildungsgesetze 
Weiterbildungsgesetze existieren in allen deutschen Bundesländern, je-

doch unter verschiedenen Bezeichnungen. So gibt es neben dem Hessi-

schen Weiterbildungsgesetz (HWBG) beispielsweise das Bayrische Gesetz 

zur Förderung der Erwachsenenbildung (EbFöG) sowie das Thüringer Er-
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wachsenenbildungsgesetz (ThEBG). Diese Gesetze enthalten grundsätzli-

che Regelungen zur Erwachsenenbildung, beispielsweise zu Begriffen und 

Aufgaben, zu Grundlagen der Organisation, zu staatlichen und freien Trä-

gern in der Weiterbildung sowie zur Weiterbildungsförderung  

Bildungsfreistellungs- und -urlaubsgesetze 
Bildungsfreistellungs- und –urlaubsgesetze gibt es bislang in 12 Bundes-

ländern. Die Ausnahmen sind Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen und 

Sachsen. In einigen Ländern sind diese Vorschriften mit den allgemeinen 

Regelungen von Weiterbildungsgesetzen in einem Gesetz zusammenge-

fasst, z. B. das Saarländische Weiterbildungs- und Bildungsfreistellungs-

gesetz (SWBG). In anderen Bundesländern gibt es jeweils unabhängige 

Gesetzestexte, beispielsweise in Mecklenburg Vorpommern das Bildungs-

freistellungsgesetz (BfGD M-V) und das Weiterbildungsgesetz (WBG M-V). 

Bildungsfreistellungs- und –urlaubsgesetze begründen den Rechtsan-

spruch von Arbeitnehmern auf bezahlte Freistellung von der Arbeit zur 

Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen. In Niedersachsen kann ein ers-

ter Anspruch nach einer Mindestbeschäftigungszeit von sechs Monaten 

geltend gemacht werden. Der Bildungsurlaub kann fünf Arbeitstage je Ka-

lenderjahr umfassen. Ein nicht ausgeschöpfter Anspruch auf Bildungsur-

laub aus dem vorangegangenen Kalenderjahr kann noch im laufenden Ka-

lenderjahr geltend gemacht werden (vgl. NBildUG: § 2 ff.) Im Saarland ist 

es möglich, Ansprüche aus zwei Kalenderjahren auf Antrag zusammenzu-

fassen, um an länger andauernden Maßnahmen teilnehmen zu können 

(vgl. SWBG: § 23). 

B Tarifverträge 

Derzeit existieren noch keine flächendeckenden Vereinbarungen zur beruf-

lichen Weiterbildung. Es gibt nur vereinzelte tarifliche Regelungen, die 

zwar einen generellen Anspruch auf Qualifizierung generieren, jedoch auf 

unterschiedlichen Konzepten basieren. Bezüglich der Verteilungsmuster 

von Arbeitszeit, Freizeit und Weiterbildung weisen sie ein hohes Maß an 

Heterogenität auf. Erst in den 1990er Jahren wurde die Qualifizierung als 

eigenständiges gewerkschaftliches Thema etabliert. Seit 1997 hat die 

westdeutsche Textil- und Bekleidungsindustrie den Tarifvertrag zur Aus-, 

Fort- und Weiterbildung. Der zweite bislang evaluierte Qualifizierungstarif-

vertrag ist der für die Metall- und Elektroindustrie in Baden Württemberg 
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aus dem Jahre 2001. Weiterhin existieren zahlreiche Haustarifverträge, 

wie beispielsweise der vom 2001 von der „Auto 5000 GmbH“, einem Toch-

terunternehmen der Volkswagen AG. 

Tarifvertrag zur Aus-, Fort- und Weiterbildung für die westdeut-
sche Textil- und Bekleidungsindustrie 
Basis zur Förderung der Weiterbildung dieses Tarifvertrages ist ein umla-

gegespeister Fond. Unternehmen zahlen jährlich 12,50 € je Beschäftigten 

in diesen Fond ein. Die Mittel stehen den Unternehmen und der IG Metall 

hälftig zur Verfügung. Anspruch auf maximal eine Woche fondfinanzierte, 

förderungsfähige Weiterbildung pro Jahr und entsprechende Freistellung 

haben 2% der Beschäftigten eines Betriebes. Während dessen wird das 

Entgelt weiter gezahlt. Die eingezahlten Bildungsbeiträge werden von ei-

nem „Verein zur Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildung“ in Aschaf-

fenburg verwaltet. Dort müssen Betriebe den Rückfluss von Mitteln zur 

Finanzierung von Bildungsmaßnahmen beantragen. Die Zuleitung der mit-

tel für die Arbeitgeberseite erfolgt über eine Stiftung bzw. direkt über de-

ren Bildungseinrichtung – die Kritische Akademie Inzell. Die Anzahl der 

geförderten Betriebe liegt bei ca. 125 und ist seit Inkrafttreten nahezu 

konstant geblieben. Bedingt durch die sinkende Zahl tarifgebundener Be-

triebe ist die betriebliche Nutzerquote allerdings von 13% auf nunmehr 

23% gestiegen (vgl. Bahnmüller/Fischbach/Jentgens 2006: 71 ff.) 

Qualifizierungstarifvertrag für die Metall- und Elektroindustrie in 
Baden Württemberg 
Der Qualifizierungstarifvertrag verzichtet auf generelle Weiterbildungsan-

sprüche mit quantifizierten Zeitkontingenten, den Betrieben entsteht keine 

Pflicht zur Weiterbildung, aber zur Mitwirkung an der Feststellung von 

Qualifizierungsbedarf. Es wird der Anspruch der Beschäftigten auf ein Ge-

spräch mit dem Arbeitgeber mindestens einmal jährlich begründet, in wel-

chem der Qualifizierungsbedarf ermittelt werden soll. Betriebliche Weiter-

bildungen (Anpassungs-, Entwicklungs- sowie Erhaltungsqualifizierung) 

gelten als Arbeitszeit. Beschäftigte müssen keinen Eigenanteil erbringen. 

Zudem enthält der Qualifizierungstarifvertrag zielgruppenspezifische Re-

gelungen, unter anderem für Geringqualifizierte sowie ältere Beschäftigte. 

Zur persönlichen Weiterbildung wird den Beschäftigten nach wenigstens 

fünfjähriger Betriebszugehörigkeit die Möglichkeit zur Qualifizierung und 

Freistellung für maximal drei Jahre mit Rückkehrrecht gegeben. Es erfolgt 



IABForschungsbericht Nr. 11/2007   

 

71

keine Entgeltfortzahlung, die Kosten der Qualifizierungsmaßnahme trägt 

der Beschäftigte. Diese Freistellungsregelung mit garantiertem Rückkehr-

recht wird jeweils zu ca. einem Drittel der Betriebe nur teilweise, durchge-

hend oder aber gar nicht realisiert (vgl. Bahnmüller/Fischbach/Jentgens 

2006: 71 ff.)  

Der Qualifizierungstarifvertrag der IG Metall Baden Württemberg wurde 

seit Inkrafttreten von IG Metall anderer Bundesländer in seinen wesentli-

chen Bestandteilen übernommen, zuletzt in Nordrhein-Westfalen im April 

2006 sowie von Bayern im Juli 2006. 

Haustarifvertrag „Auto 5000 GmbH“ 
Diesem Tarifvertrag liegt das Prinzip des „Time-Sharing“ zugrunde. Er ge-

neriert einen Anspruch auf eine dreistündige Weiterbildungszeit pro Woche 

für jeden Beschäftigten. Diese Weiterbildungszeit besteht zu gleichen An-

teilen Arbeits- wie auch Freizeit. Beschäftigte haben nicht nur den An-

spruch auf Weiterbildung verbunden mit einem individuellen Qualifizie-

rungsplan, sondern sind dazu verpflichtet, sich im vereinbarten Rahmen 

weiterzubilden (vgl. Meine/Schwitzer 2001).  

C Aktuelle politische Entwicklungen 

Mit der Erkenntnis der steigenden Bedeutung von Qualifizierung zur Erhal-

tung oder Verbesserung der Wettbewerbschancen der Individuen am Ar-

beitsmarkt einerseits, der Unternehmen im ökonomischen Wettbewerb 

andererseits und der damit verstärkten Forderung nach lebenslangem Ler-

nen gelangt die Weiterbildung seit Jahren auch vermehrt in den politi-

schen Fokus.  

Koalitionsvertrag CDU und SPD 
Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vom November 2005 

definiert Bildung als entscheidenden Schlüsselfaktor für die Zukunft, so-

wohl für Deutschland als auch für jeden Menschen als Individuum. Neben 

der Chancengleichheit in der Bildung und der Stärkung des dualen Ausbil-

dungssystems ist ein wichtiger Punkt das Lebenslange Lernen. Konkrete 

Ziele sind die Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung wie auch Nutzung 

der Weiterbildung als Wachstumspotential. Weiterbildung soll als eigen-

ständiger Bildungssektor im Bildungssystem mit bundeseinheitlichen Rah-

menbedingungen etabliert werden. An der Finanzierung der Weiterbildung 
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sollen sich sowohl die Allgemeinheit, die Wirtschaft als auch jede einzelne 

Person beteiligen. Bildungssparen als neues Finanzierungsinstrument in 

Verbindung mit der Novellierung des Vermögensbildungsgesetzes soll 

haushaltsneutral entwickelt werden. Angestrebt ist die flächendeckende 

Einrichtung von Bildungszeitkonten. Für angemessene Rahmenbedingun-

gen zur Insolvenzsicherung von langfristigen Arbeitszeit- und Lernzeitkon-

ten sorgt der Staat (vgl. CDU, CSU und SPD 2005: 40 ff.). 

Bündnis 90 Die Grüne (Fraktionsbeschluss Januar 2007) 
Im Fraktionsbeschluss vom Januar 2007 wird die Erleichterung der Wei-

terbildung durch eine bessere Zeitpolitik vorgeschlagen. Arbeitnehmern 

muss die Möglichkeit gegeben werden, ihr Arbeitsvolumen an verschiede-

ne Zeitbedarfe im Erwerbsverlauf im Sinne eines flexiblen Zeitmanage-

ments anzupassen. Dazu gehört die Option, befristete Aus- oder Teilzeiten 

ausschließlich für die Weiterqualifizierung nutzen zu können. Über einen 

Ausbau und die Regelung der Insolvenzsicherung der langfristigen Ar-

beitszeitkonten (oder Lernzeitkonten) soll die vermehrte Nutzung der 

Zeitguthaben durch die Arbeitnehmer erreicht werden. Im Falle von Ar-

beitslosigkeit könnten diese Langzeit- oder Lebenszeitkonten als überbe-

triebliche Zeitwertkonten weiter geführt werden. Somit ist es möglich, 

Zeitanteile auf staatliche Bildungssparkonten zu übertragen (vgl. Bündnis 

90/Die Grünen 2007: 10 ff). 

Konzepte zur Finanzierung des Lebenslangen Lernens 
Expertenkommission „Finanzierung Lebenslangen Lernens“ 

Die Berufung der Expertenkommission „Finanzierung Lebenslangen Ler-

nens“ wurde vom Bundestag beschlossen (Bundestagsdrucksache 

14/3730) und konstituierte sich im Oktober 2001. im Juli 2004 übergab 

sie dem Bundesministerium für Bildung und Forschung ihren Schlussbe-

richt (Expertenkommission 2004; Bundestagsdrucksache 15/3636). 

Die Eigenverantwortung der Individuen zur stetigen Fort- und Weiterbil-

dung im Erwachsenenalter steigt. Sie sollen an deren Finanzierung betei-

ligt sein. Für betriebliche Bildungsinvestitionen tragen die Unternehmen 

die Verantwortung. Der Wissensgesellschaft kommt dabei eine öffentliche 

Verantwortung zu. Die Kommission spricht in ihrem Schlussbericht zahl-

reiche Empfehlung auf allen drei angesprochenen Ebenen aus, die als In-

strumente und Inputs der Akteure verstanden werden. Die Menge an 
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Empfehlungen ist als Gesamtpaket konzipiert worden. Die selektive Um-

setzung würde deren Gesamtwirkung beträchtlich mindern (vgl. Deutscher 

Bundestag 2004: 196 ff.) 

Tabelle A1: Instrumente und Inputs der Akteure zur Finanzierung des Lebens 
langen Lernens 

Öffentliche Hand Unternehmen Individuen 
Förderung von Zielgruppen, 
Modellversuche 

Lernen in bezahlter Arbeits-
zeit, Übernahme von Maß-
nahmekosten 

Lernen in nicht bezahlter 
Arbeitszeit bzw. Freizeit 

Zuschüsse und Darlehen* Rückkehroptionen,  
Sabbaticals 

Darlehensrückzahlung,  
entgangener Verdienst  
bzw. Freizeit 

Bildungssparzulage Freiwillige und tarifvertrag- 
liche Leistungen 

Bildungssparen 

Grundversorgung* Bildungsurlaub Gebühren 
* Steuerliche Absetzbarkeit individueller Weiterbildungskosten 
Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an Deutscher Bundestag 2004: 202. 
 

Neben den direkten Empfehlungen befürwortet die Kommission den Aus-

bau der Forschung zum Lebenslangen Lernen und der Weiterbildung. Bis-

lang wird Bildung in der Forschung als Spezialgebiet betrachtet, nicht als 

Querschnittthema behandelt. Eine umfassende Gesamtstatistik existiert 

nicht, die statistische Erfassung zur Weiterbildung ist unzulänglich und 

muss ausgebaut werden (vgl. Deutscher Bundestag 2004: 297 ff.). 

Die Kommission empfiehlt den verstärkten Einsatz von Lernzeitkonten, 

wobei dem Staat die Aufgabe zukommt, entsprechende Vereinbarungen 

zu deren Weiterentwicklung zu fördern und die Rahmenbedingungen zu 

verbessern (vgl. Deutscher Bundestag 2004: 253). 

Bildungssparen  

Im Januar 2007 wurden zwei Gutachten zum Bildungssparen vorgelegt. In 

einem Gutachten wird die wirtschaftliche und sozialpolitische Bedeutung 

des Weiterbildungssparens untersucht. Sowohl volkswirtschaftliche als 

auch individuelle Effekte, die durch die Beteiligung an Weiterbildung ent-

stehen, werden herausgearbeitet. Beiden kommt demnach eine Finanzie-

rungsverantwortung zu (vgl. Rürup/Kohlmeier 2007). Im zweiten Gutach-

ten werden potentielle Modelle zum Bildungssparen analysiert und ein 

konkretes Konzept entwickelt. Dieses basiert ebenfalls auf einem Eigenfi-

nanzierungsanteil der Individuen und einem staatlichen Finanzierungsan-
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teil. Letzterer kann erst nach erfolgter Eigenbeteiligung in Anspruch ge-

nommen werden und soll in Form einer Weiterbildungsprämie zur Auszah-

lung kommen. Der Eigenanteil setzt sich aus drei zentralen Elementen zu-

sammen – aus dem laufenden Einkommen und Vermögen, aus angespar-

ten Beträgen, die aus der Öffnung des Vermögensbildungsgesetzes 

(VermBG) für Weiterbildungszwecke entnommen werden können und aus 

einem möglichen zinsgünstigen Weiterbildungsdarlehen (vgl. Dohmen/de 

Hesselle/Himpele 2007). 

Die Bundesregierung wird das Weiterbildungssparen als neues Finanzie-

rungsinstrument zur Förderung der individuellen beruflichen Weiterbildung 

einführen. Sie bezieht sich dabei auf die drei Komponenten der Weiterbil-

dungsprämie, der Entnahmemöglichkeit aus Ansparguthaben nach dem 5. 

Vermögensbildungsgesetzes und der weiterhin einkommensunabhängigen 

Vergabe von Weiterbildungsdarlehen. Die obligatorische Beratung zu den 

Komponenten sowie deren Kombination ist möglich (vgl. BMBF 2007). 

Initiative „Bundesregelungen für die Weiterbildung“ 

An der Initiative sind vor allem die Gewerkschaften ver.di, IG Metall, GEW 

beteiligt. Bisher sind Regelungen über diverse Gesetze gestreut bzw. auf 

Landesebene. Daraus resultieren sowohl Überlappungen als auch Lücken. 

Die Initiative „Bundesregelungen für die Weiterbildung“ fordert ein Bun-

desrahmengesetz zur Weiterbildung. Ihr Ziel ist der umfassende Ausbau 

der Weiterbildung in Deutschland. Die ersten Vorschläge für Bundesrege-

lungen zur Weiterbildung wurden schon im Jahr 2002 vorgelegt. Beglei-

tend ist eine umfassende Reform der Weiterbildungsfinanzierung vorgese-

hen. Ein Instrumenten-Mix von Finanzierungsmöglichkeiten müsste der 

Heterogenität des Weiterbildungsbereiches gerecht werden. Flankierendes 

Ziel zum Ausbau der Weiterbildung ist demnach ein Gesamt-Finanzie-

rungskonzept. Hinsichtlich der betrieblichen Weiterbildung basiert der Vor-

schlag auf einer Fondlösung. Wegen der Heterogenität der diversen Wirt-

schaftszweige sieht die konkrete Lösung Branchenfonds vor, welche in Ta-

rifverhandlungen vereinbart werden. Dabei werden Mindestprozentsätze 

festgelegt, die sich an betriebswirtschaftlichen Kennzahlen wie Umsatz, 

Beschäftigtenzahl o. Ä. orientieren. Finanziert werden Kosten wie Gebüh-

ren, Fahrtkosten und Kosten der Freistellung des Beschäftigten. Im Rah-

men der individuellen beruflichen Weiterbildung werden nur Maßnahmen 

gefördert, die eine öffentlich-rechtliche Prüfung nach festgelegten Vor-
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schriften vorsehen. Ziel ist die Regelung der individuellen beruflichen Wei-

terbildung in einem Fördergesetz. Das bestehende Aufstiegsfortbildungs-

gesetz soll kurzfristig in ein Erwachsenenbildungsgesetz, langfristig in ein 

Bildungsförderungsgesetz integriert werden (vgl. GEW/IG Metall/ver.di 

2007). 
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In dieser Reihe sind zuletzt erschienen 

Nr. Autor(en) Titel Datum 

1/2004 Sabine Hagemann, 
Werner Sörgel,  
Eberhard Wiede-
mann 

Vermittlungsgutscheine nach § 421g 
SGB III - Zwischenergebnisse aus der  
Begleitforschung zur Vermittlung 

9/2004 

2/2004 Lutz Bellmann,  
Vera Dahms,  
Jürgen Wahse  

IAB-Betriebspanel Ost - Ergebnisse der  
achten Welle 2003 – Teil I: Entwicklung und 
Struktur der Betriebe und Beschäftigten, 
Auszubildende 

9/2004 

3/2004 Lutz Bellmann,  
Vera Dahms,  
Jürgen Wahse 

IAB-Betriebspanel Ost - Ergebnisse der  
achten Welle 2003 – Teil II: Personalpolitik, 
Betriebliche Flexibilität, Weiterbildung 

9/2004 

4/2004 Lutz Bellmann,  
Vera Dahms,  
Jürgen Wahse 

IAB-Betriebspanel Ost - Ergebnisse der  
achten Welle 2003 – Teil III: Wirtschaftliche 
Lage der Betriebe, Öffentliche Förderung 

9/2004 

5/2004 Eugen Spitznagel, 
Susanne Wanger 

Mehr Beschäftigung durch längere Arbeits-
zeiten? Ein Beitrag zu der Diskussion um 
eine generelle Erhöhung der Arbeitszeit 

10/2004 

6/2004 IAB-Autoren-
gemeinschaft 

Forschung zum SGB II des IAB:  
Die neuen Forschungsaufgaben im Über-
blick 

12/2004 

    

1/2005 Anja Heinze,  
Friedhelm Pfeiffer, 
Alexander Sper-
mann, Henrik Win-
terhager, Amelie 
Wuppermann 

Vermittlungsgutscheine - Zwischenergeb-
nisse der Begleitforschung 2004 
Teil I: Datenstruktur und deskriptive  
 Analysen 

3/2005 

2/2005 Sabine Dann, 
Günther Klee, 
Martin Rosemann 

Vermittlungsgutscheine - Zwischenergeb-
nisse der Begleitforschung 2004 
Teil II: Typisierung der Arbeitsagenturen 

2/2005 

3/2005 Anja Heinze, 
Friedhelm Pfeiffer, 
Alexander Sper-
mann, Henrik Win-
terhager 

Vermittlungsgutscheine - Zwischenergeb-
nisse der Begleitforschung 2004 
Teil III: Mikroökonometrische Wirkungs- 
  analyse 

3/2005 
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4/2005 Reinhard Hujer, 
Christopher Zeiss 

Vermittlungsgutscheine - Zwischenergeb-
nisse der Begleitforschung 2004 
Teil IV: Makroökonomische Wirkungs- 
   analyse 

2/2005 

5/2005 Friedhelm Pfeiffer, 
Henrik Winterhager 

Vermittlungsgutscheine - Zwischenergeb-
nisse der Begleitforschung 2004 
Teil V: Kosten-Nutzen-Analyse 

2/2005 

6/2005 Sabine Hagemann, 
Werner Sörgel 

Vermittlungsgutscheine - Zwischenergeb-
nisse der Begleitforschung 2004 
Teil VIa: Implementations- und Struktur- 
     analysen - Private Arbeitsver- 
     mittler 

7/2005 

7/2005 Sabine Hagemann, 
Werner Sörgel 

Vermittlungsgutscheine - Zwischenergeb-
nisse der Begleitforschung 2004 
Teil Vb: Implementations- und Struktur- 
    analysen - Tabellenanhang 

7/2005 

8/2005 Reinhard Hujer, 
Günther Klee, Ale-
xander Spermann, 
Werner Sörgel 

Vermittlungsgutscheine - Zwischenergeb-
nisse der Begleitforschung 2004 
Teil VII: Zusammenfassung der Projekt- 
    ergebnisse 

7/2005 

9/2005 Regina Konle-Seidl Lessons learned – Internationale Evaluie-
rungsergebnisse zu Wirkungen aktiver und 
aktivierender Arbeitsmarktpolitik 

2/2005 

10/2005 Ch. Brinkmann,  
J. Passenberger,  
H. Rudolph,  
E. Spitznagel,  
G. Stephan,  
U. Thomsen,  
H. Roß 

SGB II – Neue Herausforderungen an  
Statistik und Forschung 

2/2005 

11/2005 Corinna Kleinert, 
Hans Dietrich 

Aus- und Weiterbildungen im Pflegebereich 
- Eine Analyse des Eingliederungsprozes-
ses in Erwerbstätigkeit 

3/2005 

12/2005 Axel Deeke Kurzarbeit als Instrument betrieblicher  
Flexiblität - Ergebnisse aus dem IAB-Be-
triebspanel 2003 

3/2005 

13/2005 Oliver Falck Das Scheitern junger Betriebe  
Ein Überlebensdauermodell auf Basis des 
IAB-Betriebspanels 

3/2005 

14/2005 Helmut Rudolph, 
Kerstin Blos 

Schätzung der Auswirkungen des Hartz-IV-
Gesetzes auf Arbeitslosenhilfe-Bezieher 

4/2005 
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15/2005 Johann Fuchs, 
Brigitte Weber 

Neuschätzung der Stillen Reserve und  
des Erwerbspersonenpotenzials für West-
deutschland (inkl. Berlin-West) 

5/2005 

16/2005 Johann Fuchs, 
Doris Söhnlein 

Vorausschätzung der Erwerbsbevölkerung 
bis 2050 

5/2005 

17/2005 Michael Feil, 
Gerd Zika 

Politikberatung mit dem Simulationsmodell 
PACE-L – Möglichkeiten und Grenzen am 
Beispiel einer Senkung der Sozialabgaben 

5/2005 

18/2005 Johann Fuchs, 
Brigitte Weber 

Neuschätzung der Stillen Reserve und des 
Erwerbspersonenpotenzials für Ostdeutsch-
land (einschl. Berlin-Ost) 

6/2005 

19/2005 Stefan Schiel, 
Ralph Cramer,  
Reiner Gilberg,  
Doris Hess,  
Helmut Schröder 

Das arbeitsmarktpolitische Programm FAIR 
- Zwischenergebnisse der Begleitforschung 
2004 - 

7/2005 

20/2005 Lutz Bellmann, 
Vera Dahms, 
Jürgen Wahse 

IAB-Betriebspanel Ost – Ergebnisse der 
neunten Welle 2004 – Teil I: Entwicklung 
und Struktur der Betriebe und Beschäftig-
ten, Auszubildende 

7/2005 

21/2005 Lutz Bellmann, 
Vera Dahms, 
Jürgen Wahse 

IAB-Betriebspanel Ost – Ergebnisse der 
neunten Welle 2004 – Teil II: Personal- 
politik, Betriebliche Flexibilität, betriebliche 
Arbeitszeiten, ältere Arbeitnehmer 

7/2005 

22/2005 Lutz Bellmann, 
Vera Dahms, 
Jürgen Wahse 

IAB-Betriebspanel Ost – Ergebnisse der 
neunten Welle 2004 – Teil III: Innovationen 
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